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Zusammenfassung 

Preis-Kosten-Scheren-Tests (PKS-Tests) oder wirtschaftliche Nachbildbarkeitstests (Eco-

nomic Replicability Tests (ERT)) überprüfen, ob ein alternativer Anbieter die Endkunden-

produkte des Unternehmens mit Beträchtlicher Marktmacht (Significant Market Power 

(SMP)), der die Vorleistungsprodukte des SMP-Unternehmens nutzt, ökonomisch nachbil-

den kann. Sofern der Test nicht erfüllt ist, können nationale Regulierungsbehörden (NRBs) 

das SMP-Unternehmen verpflichten, entweder seine Vorleistungspreise zu senken oder 

die Endkundenpreise zu erhöhen oder beides in Kombination zu tun. 

Der PKS-Test bildet ein Geschäftsmodell für einen alternativen Anbieter ab. Folglich müs-

sen bestimmte Prinzipen beachtet und Parameterentscheidungen gefällt werden. Der vor-

liegende Diskussionsbeitrag beschreibt, welche Prinzipien- und Parameterentscheidungen 

nationale europäische Regulierungsbehörden in Bezug auf den PKS-Test, welche für Next 

Generation Access (NGA) Dienste, wie Bitstrom und Virtual Unbundled Local Access 

(VULA), durchgeführt werden, getroffen haben. 

Der gängigste Ansatz des PKS-Test ist die Durchführung des Tests vor der Markteinfüh-

rung individueller Endkundenprodukte. Die meisten der europäischen nationalen Regu-

lierungsbehörden kombinieren diese vor der Markteinführung durchgeführten Tests mit 

einem jährlichen Portfolio-Test für Endkundenprodukte. Der Grund für den kombinierten 

Ansatz ist unterschiedlich: zum einen um sicherzustellen, dass alle Gemeinkosten berück-

sichtigt werden (Dänemark), um prognostizierte Daten zu überprüfen (Österreich) oder um 

den Einfluss von Aktionstarifen zu überprüfen (Spanien). Allerdings wenden, in Bezug auf 

NGA, die Niederlande, Spanien und in einigen Fällten Irland einen individuellen Produkt-

test durch. In Großbritannien wird lediglich ein Portfoliotest für VULA durchgeführt. 

Neben den Vorleistungskosten umfasst der PKS-Test auch nachgelagerte Kosten wie 

Gemeinkosten, Netzwerkkosten und Vertriebs- und Marketingkosten. Die Bestimmung 

dieser Kosten kann mit Blick auf das SMP-Unternehmen (Prinzip des „Equally Efficient 

Operator“ (EEO)) oder auf den alternativen Anbieter (Prinzip des „Reasonably Efficient 

Operator“ (REO)) erfolgen. Mit Blick auf NGA wird gemeinhin das EEO-Prinzip gewählt. 

Allerdings sind Anpassungen aufgrund von Skaleneffekten erlaubt, um zu berücksichtigen, 

dass der alternative Betreiber geringere Skaleneffekte hat (Österreich, Irland, Vereinigtes 

Königreich). 

Der ERT fokussiert sich auf die relevantesten NGA-Produkte. Auf der Endkundenebene 

werden diese als „Flagship“-Produkte bezeichnet. Auf der Vorleistungsebene sind NGA-

Bitstrom und VDSL-VULA die bedeutendsten NGA-Vorleistungsprodukte. Bei der Bestim-

mung der Kosten werden das Volumen und die langfristigen Rabatte berücksichtigt.  

Der unterstelle Zeitrahmen ist gemeinhin die durchschnittliche Vertragsdauer mit Blick auf 

die Endkundendienste. Diese variiert zwischen 12 Monaten (Österreich) bis zu 55 Mona-

ten (Deutschland). Der Test wird meist auf einer Mehrperiodenbasis angewandt. Weiterhin 

ist die Anwendung der Steady-State-Methode und der Discounted-Cash-Flow-Methode 

(DCF) gleich häufig bei den Regulierungsbehörden anzutreffen. 

Um den Test in einer transparenten Weise durchzuführen, veröffentlichen die nationalen 

Regulierungsbehörden die zugrunde gelegten Prinzipien, die Vorgehensweise und in eini-

gen Fällen das angewendete Softwaretool und was geschieht, wenn eine Preis-Kosten-

Schere festgestellt wurde.   
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Summary 

Margin squeeze tests (MST) or Economic replicability tests (ERT) verify whether an 

alternative operator can economically replicate the retail products of the operator with 

significant market power (SMP) while using wholesale products from the SMP operator. 

If the test fails, national regulatory authorities (NRAs) might oblige the SMP operator to 

lower its wholesale prices or increase its retail prices or a mixture.  

The MST resembles modelling the business case for the alternative operator and hence 

certain principle and parameter choices need to be taken. This report describes which 

principle and parameter choices European NRAs have taken in regards to MST applied 

on next generation wholesale access (NGA) services like Bitstream and Virtual Unbun-

dled Local Access (VULA). 

Most common application of the MST is for an individual retail product before its com-

mercial launch. Most of the European NRAs combine this so called ‘product test’ with a 

‘portfolio test’, that is, a yearly test for a portfolio of retail services. The reason for the 

combined approach varies from ensuring that all common costs are covered (Denmark) 

to reviewing forecast data (Austria) or evaluating the impact of retail price promotions 

(Spain). However, for NGA, the Netherlands, Spain and in some instances Ireland, ap-

ply an isolated product test, while the UK applies solely a portfolio test for VULA. 

Apart from the wholesale costs, the MST also considers other downstream costs such 

as common, network and retail costs. While determining these costs, the focus can be 

on the SMP operator (Equally Efficient Operator principle; EEO) or on the alternative 

operator (Reasonable Efficient Operator principle; REO). For NGA, the usual choice is 

EEO, but adjustments for scale are allowed to take account of lower scale of alternative 

operators (Austria, Ireland, and UK). 

The ERT focuses on the most relevant NGA products. At the retail level, these are 

called flagship products. At the wholesale level, the most relevant NGA inputs are NGA 

bitstream and VDSL-VULA. While reviewing the costs, volume and long term discounts 

are considered. 

The applied timeframe is usually the average customer lifetime related to the retail ser-

vices, which ranges between 12 months (Austria) to 55 months (Germany). The tests 

are mostly applied on a multi period basis. Furthermore, application of the steady state 

approach and the discounted cash flow (DCF) method is equally distributed among 

NRAs. 

To implement the test in a transparent manner, NRAs are communicating to the market 

their underlying principles, procedures and in some cases the applied tools and what 

happens when a squeeze is identified. 
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1 Einleitung 

1.1 Ziele und Vorgehensweise 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, aktuelle und zukünftige Ex-ante-Preis-Kosten-

Scheren-Ansätze (PKS-Ansätze) der europäischen nationalen Regulierungsbehörden 

(NRBs) in Bezug auf Next Generation Access (NGA) überblicksartig darzustellen und 

ihre unterschiedliche Vorgehensweise zu zeigen. 

Dieses Dokument basiert auf Sekundärforschung von öffentlich verfügbaren Dokumen-

ten und Interviews mit Ansprechpartnern nationaler Regulierungsbehörden. Darüber 

hinaus wird auf die Empfehlung der Europäischen Kommission zu NGA (Empfehlung zu 

NGA)1, die Empfehlung der Europäischen Kommission über konsistente Nichtdiskrimi-

nierungsverpflichtungen und Kostenrechnungsmethoden (Empfehlung zur Kostenbe-

rechnung und Nichtdiskriminierung)2 sowie auf die Leitlinien des Body of European Re-

gulators for Electronic Communication (BEREC Leitlinien)3 Bezug genommen. 

1.2 Definition einer Preis-Kosten-Schere 

Die folgende Abbildung veranschaulicht das Prinzip einer Preis-Kosten-Schere. Ein 

vertikal integrierter SMP Betreiber hat den nachgelagerten Endkundenpreis (erste Säu-

le) festgelegt, der das maximale Endkundenpreisniveau für den konkurrierenden alter-

nativen Betreiber darstellt. Der SMP-Betreiber legt des Weiteren den Preis für sein vor-

gelagertes Vorleistungsprodukt fest, das von dem alternativen Betreiber genutzt wird, 

um ein konkurrierendes Endkundenprodukt zu erstellen. Für den alternativen Betreiber 

fallen des weiteren Kosten für seine eigene Netzinfrastruktur und die Vermarktung und 

den Vertrieb des Endkundenproduktes an, inklusive einer wettbewerblichen Rendite für 

das eingesetzte Kapital. Die daraus resultierenden Gesamtkosten des alternativen Be-

treibers für die Replikation des Endkundenprodukts des SMP-Betreibers sind in der 

zweiten Säule dargestellt. In dem dargestellten Fall liegen sie unter dem Endkunden-

preisniveau des konkurrierenden SMP-Produkts. Daher liegt keine PKS vor. Jedoch in 

dem Szenario, in dem die Kosten für den erforderlichen Vorleistungseinsatz erhöht 

werden (wie in der dritten Säule dargestellt), gibt es eine PKS, da die Gesamtkosten für 

den alternativen Betreiber den gesetzten Endkundenpreis übersteigen. 

                                                
 1  European Commission (2010), Recommendation on regulated access to Next Generation Access 

Networks (NGA), ) (2010/572/EU),   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/%20LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:251:0035:0048:en:PDF 

 2  European Commission (2013), Recommendation on consistent non-discrimination obligations and 

costing methodologies to promote competition and enhance the broadband investment environment, 
C(2013) 5761 final, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-
consistent-non-discrimination-obligations-and-costing-methodologies 

 3  BEREC (2014), Guidance on the regulatory accounting approach to the economic replicability test (i.e. 

ex-ante/sector specific margin squeeze tests), BoR (14) 190,   
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/g
uidelines/4782-berec-guidance-on-the-regulatory-accounting-approach-to-the-economic-replicability-
test-ie-ex-antesector-specific-margin-squeeze-tests 
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Abbildung 1:  Grafische Erklärung einer Preis-Kosten-Schere 

 

 

 
Quelle: WIK 

1.3 Ex-ante- versus Ex-post-PKS-Tests 

Im Einklang mit den BEREC Leitlinien „Guidance on regulatory accounting“ wird in die-

ser Studie die folgende Terminologie verwendet: 

 Ex-ante-PKS-Test: Von den nationalen Regulierungsbehörden (NRBs) entweder 

bei Markteinführung oder in regelmäßigen periodischen Abständen durchgeführ-

te Tests. 

 Ex-post-PKS-Test: Von den Wettbewerbsbehörden nach dem Wettbewerbsrecht 

durchgeführte Tests, die aufgrund von spezifischen Klagen oder aufgrund von 

identifizierten Wettbewerbsproblemen ausgelöst werden. 

 Wirtschaftlicher Replizierbarkeitstest (Economic Replicability Test (ERT)): Ein 

Ex-ante-Test wie er in der Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskri-

minierung dargestellt wird. 
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1.4 Detaillierte Fragen der Untersuchung 

Dieser Bericht wird folgende Aspekte diskutieren: 

Kontext 

1. Wie ist NGA als Anknüpfungspunkt für die Anwendung eines PKS-Tests zu defi-

nieren? 

2. Der PKS-Test konzentriert sich auf den ökonomischen Spielraum zwischen dem 

Endkundendienst und dem zugrundeliegenden Vorleistungsdienst. Aber wie 

sieht es mit einer Überprüfung des ökonomischen Spielraums zwischen den 

verschiedenen Vorleistungen entlang der Wertschöpfungskette aus? 

3. Ex-ante-PKS-Tests können vor und nach der Markteinführung von Endkunden-

diensten angewendet werden. Wie haben dies die nationalen Regulierungsbe-

hörden umgesetzt und wie können die Ansätze bewertet werden? 

Interpretation der Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung 

1. Welche Flexibilität besteht für die Bundesnetzagentur (BNetzA) in der Ausge-

staltung eines PKS-Tests im Hinblick auf die Anforderungen der Empfehlung zur 

Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung an einen wirtschaftlichen Replizier-

barkeitstest (ERT)? 

2. Eine der Voraussetzungen für Preisflexibilität für NGA-Dienste ist das Vorliegen 

eines „Kupferpreises“ als Anker und/oder der Wettbewerbsdruck. Unter „Kupfer-

preis“ verstehen wir den Preis eines Breitbandproduktes, das über kupferbasier-

te Zugangsnetze angeboten wird. Kann ein Wettbewerbsdruck auch durch Ka-

belprodukte (Breitbandprodukte, die über Fernsehnetze angeboten werden) 

ausgeübt werden? 

Detaillierter Aufbau des Ex-ante-PKS-Tests: 

1. Welche sind die relevanten nachgelagerten Kosten? Wessen Kosten sind als 

Grundlage für den modellierten Referenzbetreiber zu berücksichtigen, welches 

Effizienzlevel wird daher zugrunde gelegt? 

2. Was sind die relevanten Größenordnungen des Referenzunternehmens unter 

Berücksichtigung, dass der Infrastrukturwettbewerb auf bestimmte regionale 

Gebiete beschränkt ist? 

3. Welches Geschäftsmodel wird getestet? (Kombination von Endkundendiensten 

und Vorleistungsprodukten in spezifischen regionalen Gebieten) 
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4. Welcher Kostenstandard wird angewendet (d.h. langfristige inkrementelle Kos-

ten inklusive eines Aufschlags für Gemeinkosten), und basieren die Kosten auf 

historischen Kosten oder Wiederbeschaffungskosten? 

5. Welcher Zeitraum wird betrachtet? 

6. Was sind die relevanten Vorleistungspreiselemente? In welcher Weise werden 

Mengenrabatte bei längerfristigen Zugangsverträgen im Rahmen des Ex-ante-

PKS-Tests berücksichtigt? 

7. Welche Abschreibungsmethode für NGA-Netzwerkkosten wird unter Berücksich-

tigung der Entwicklung der Verkäufe von NGA-basierten Endkundendiensten 

angewendet? 

8. Wann sollte die Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF) und wann die Steady-

State-Analyse angewendet werden? 

9. In welcher Weise sollten PKS-Tests eine Abwägung zwischen Vorhersehbarkeit 

und Transparenz für den Markt einerseits und Flexibilität anderseits treffen? 
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2 Kontext von Preis-Kosten-Scheren-Tests 

In diesem Kapitel soll die am häufigsten verwendete Definition für NGA im Rahmen von 

PKS-Tests, die Rolle der sogenannten Kosten-Kosten-Scheren-Tests zusätzlich zu den 

PKS-Tests und die Anwendung der Ex-ante-PKS-Tests sowohl vor als auch nach 

Markteinführung erörtert werden. 

2.1 Definition von NGA für die Anwendung von PKS-Tests 

In der Empfehlung zu NGA, definiert die Europäische Kommission NGA als “…wired 

access networks which consist wholly or in part of optical elements and which are capa-

ble of delivering broadband access services with enhanced characteristics (such as 

higher throughput) as compared to those provided over already existing copper net-

works.”  

Die Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung  beinhaltet keine wei-

tere Definition von NGA für die Durchführung von PKS-Tests. Die BEREC Leitlinien 

fokussieren auch auf diesen Dienst, schließt aber auch kupferbasierte Dienste nicht aus 

“…especially if the product has NGA characteristics.” 

Darüber hinaus haben wir geprüft, wie andere europäische Regulierungsbehörden NGA 

bei der gegenwärtigen Anwendung von PKS-Tests definiert haben. Nicht alle haben 

NGA definiert. Die meisten Regulierungsbehörden, die NGA definiert haben, verwenden 

eine allgemeine Beschreibung des Netzes, welches optische Elemente umfasst und 

verbesserte Dienste ermöglicht (Irland, Österreich, Vereinigtes Königreich und Frank-

reich), welche in Einklang mit der Empfehlung zu NGA sind. Ferner definieren Irland, 

Österreich, Frankreich und Italien, welche Netze sie als NGA ansehen. 

 Die österreichische Regulierungsbehörde RTR definiert NGA im Zusammen-

hang von PKS wie folgt: “Next Generation Access bezeichnet den Einsatz von 

Glasfasertechnologie im Anschlussbereich, der die Realisierung von höheren 

Bandbreiten zum Ziel hat.“4. Interessanterweise erwähnt RTR neben Fibre to the 

Curb (FttC), Fibre to the Building (FttB) und Fibre to the Home (FttH) auch Ka-

belnetze auf Basis von DOCSIS 3.05 und Long Term Evolution (LTE) Mobilfunk-

anbindungen. 

 Die britische Regulierungsbehörde Ofcom definiert NGA in dem Konsultations-

papier zu dem PKS Ansatz für VULA6 als “…new or upgraded access networks 

that allow substantial improvements in broadband speeds and quality of service. 

Most often used to refer to networks using fibre optic technology.” 

                                                
 4  Telekom-Control-Kommission (2013), Bescheid M1.1/12-106, Teil II. Begründung, B Festgestellter 

Sachverhalt, §1.2.1 Beschreibung von NGA im Festnetz.  
 5  Enables bandwidth up to 100 Mbit/s. 
 6  Ofcom (2014), Consultation on Fixed Access Market Reviews: Approach to the VULA margin, defini-

tion NGA on Seite 217,   
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/69409/vula_margin_consultation.pdf  
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 Die französische Regulierungsbehörde ARCEP konzentriert sich zudem auf die 

Fähigkeit der Netzwerke NGA-Dienste anzubieten und bemerkt zudem, dass 

abhängig von dem Umfang der eingesetzten aktiven Komponenten und dem An-

teil des Netzes, welcher nicht glasfaserbasiert ist, FttH, FttB und bestimmte Fib-

re to the Last Amplifier (FttLA) und FttC-Netzwerke als NGA betrachtet werden 

können.7 

 Die irische Regulierungsbehörde ComReg definiert NGA in ihrer Entscheidung 

zu NGA-Verpflichtungen8 als:  “…wired access networks which consist wholly or 

in part of optical elements and which are capable of delivering broadband access 

services with enhanced characteristics (such as higher throughput) as compared 

to those provided over exclusively copper access networks.”. ComReg erwähnt 

zudem FttC, Fibre to the Node (FttN) und FttH als Beispiele für NGA. 

 Die italienische Regulierungsbehörde AGCOM beschreibt NGA als einen auf der 

FttC-Technologie basierten Dienst.9 

Basierend auf dem oben genannten, schlussfolgern wir, dass NGA allgemein durch die 

Verwendung von optischen Glasfaserelementen im Netzwerk und die Fähigkeit, ver-

besserte Dienste anzubieten definiert wird oder indem auf die relevanten Netzwerkar-

chitekturen (FttH / FttC etc.) Bezug genommen wird. NGA wird allgemein nicht durch 

die Nennung einer bestimmten Mindestgeschwindigkeit definiert. Allerdings lassen BE-

REC-Leitlinien Spielraum für nationale Regulierungsbehörden, kupferbasierte Dienste 

als NGA zu kennzeichnen, wenn sie NGA Eigenschaften haben. 

2.2 Aspekte bei dem Vergleich von Vorleistungskosten entlang der Wert-

schöpfungskette  

In der Regel wird der PKS-Test zwischen den Endkundendiensten des SMP-Betreibers 

und den dafür benötigten Vorleistungsinputs angewendet, die von dem alternativen 

Betreiber verwendet werden, um seine konkurrierenden Endkundendienste zu erstellen. 

Falls es Vorleistungsdienste auf unterschiedlichen Netzwerkebenen gibt, ist von Bedeu-

tung, welches Geschäftsmodell von dem alternativen Betreiber bevorzugt wird. Grund-

sätzlich sollten die NRBs neutral in Bezug auf die Wahl des durch die alternativen Be-

treiber verwendeten Geschäftsmodells sein. Der PKS-Test sollte auf den am meisten 

relevanten Vorleistungsprodukten basieren. 

                                                
 7  ARCEP (2013), Annual report, Glossary 
 8  ComReg (2013), Response to Consultation and Final Decision - Next Generation Access (‘NGA’): 

Remedies for Next Generation Access Markets, Document 13/11 and Decision D03/13, Seite 343 and 
344, https://www.comreg.ie/csv/downloads/ComReg1311.pdf  

 9  BEREC (2013), Opinion on Phase II investigation pursuant to Article 7a of Directive 2002/21/EC as 

amended by Directive 2009/140/EC: Cases IT/2013/1489-1490 Review of wholesale prices on mar-
kets 4 and 5 in Italy, BoR (13)123,   
http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/?doc=1473.  
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Allerdings sollten gemäß dem Prinzip der Investitionsleiter („Ladder of investment“) für 

die alternativen Betreiber Anreize bestehen, in die höchste Netzebene zu investieren. 

Dies bedeutet, dass der ökonomische Spielraum zwischen mehr vorgelagerten Vorleis-

tungsdiensten (wie LLU/VULA) und mehr nachgelagerten Vorleistungsdiensten (wie 

regionaler Bitstream) keine Kosten-Kosten-Schere aufweisen sollten. 

Deshalb gibt es nationale Regulierungsbehörden, die zusätzlich zu PKS-Tests auch 

den ökonomischen Spielraum zwischen den einzelnen Vorleistungsprodukten testen, 

also den sogenannten „Kosten-Kosten-Scheren-Test“ durchführen. Die Empfehlung zur 

Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung konzentriert sich auf PKS-Tests für die 

Marge zwischen Endkundenleistung und Vorleistung, schließt aber den Kosten-Kosten-

Scheren-Test nicht aus. Abgesehen von Deutschland testen zwei weitere nationale Re-

gulierungsbehörden (Irland und die Niederlande) den ökonomischen Spielraum zwischen 

verschiedenen NGA-Vorleistungsprodukten auf unterschiedlichen Stufen der Wert-

schöpfungskette. 

Irland 

Im Rahmen der Entscheidung über NGA-Verpflichtungen10 hat die irische Regierungs-

behörde ComReg die Ex-ante-Preis-Kosten-Scheren-Tests für NGA-basierte Endkun-

denprodukte spezifiziert. ComReg bezeichnet diese als endproduktbezogene Tests des 

„retail margin squeeze”, um die Preise für Vorleistungsprodukte für NGA-basierte Zu-

gangsprodukte zu bestimmen. 

Darüber hinaus verwendet ComReg Kosten-Kosten-Scheren-Tests, welche sie „who-

lesale margin squeeze tests“ nennt. Diese werden dazu genutzt, konsistente Preise für 

NGA-Zugangsprodukte entlang der Wertschöpfungskette zu gewährleisten. Dazu ver-

gleicht ComReg den ökonomischen Spielraum zwischen den folgenden Vorleistungs-

produkten: 

(1) Ende-zu-Ende NGA-Bitstrom und NGA-Bitstrom 

(2) NGA-Bitstrom und VUA 

(3) VUA und SLU 

Virtueller entbündelter lokaler Zugang (Virtual Unbundled Local Access (VULA)), der in 

Irland VUA genannt wird, ist eine Form von lokalem Bitstrom. ComReg führt den soge-

nannten „wholesale margin squeeze test“11 durch, um sicherzustellen, dass vorhande-

ne LLU-basierte Unternehmen nicht aufgrund der Preissetzung für VULA aus dem 

Markt gedrängt werden. Mit diesem vorleistungsbezogenen Margentest stellt ComReg 

die Konsistenz zwischen LLU und VULA Preissetzungen sicher. Die Preise von SLU 

                                                
 10   ComReg (2013), Response to Consultation and Final Decision - Next Generation Access (‘NGA’): 

Remedies for Next Generation Access Markets, Document 13/11 and Decision D03/13,   
https://www.comreg.ie/csv/downloads/ComReg1311.pdf. ComReg (2013). 

 11  Section 10.9 of ComReg’s Decision on NGA Remedies.  
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und LLU sind beide kostenorientiert, und SLU stellt einen signifikanten Teil der Kosten 

für VULA dar, da SLU die Kosten der entbündelten Kupferdoppelader von dem Gebäu-

de zum Kabelverzweiger darstellt. Als Konsequenz ergibt sich: Wenn eine Reduzierung 

des SLU-Preises aufgrund des Tests erforderlich ist, dann erfolgt auch eine Reduzie-

rung des Preises für VULA/LLU. 

Niederlande 

ACM überprüft ebenfalls die Relation zwischen kupfer- und glasfaserbasierten Vorleis-

tungsprodukten für den Geschäftskundenmarkt.12 Dies erfolgt mit der Zielsetzung, den 

Wettbewerb zwischen Kupfer und Glasfaservorleistungsdiensten zu gewährleisten, um 

damit zu verhindern, dass die Kosten für Glasfaserzugang nicht signifikant steigen. 

In diesem Zusammenhang muss das SMP-Unternehmen KPN sich selbst testen, d.h. 

ob seine Preise für Breitbandzugang auf der Vorleistungsebene und Mietleitungen nicht 

zu niedrig im Vergleich zu dem entbündelten Zugang für Kupfer und Glasfaser sind. Für 

diesen Zweck stellt ACM der KPN ein MST-Softwaretool zur Verfügung. 

Weiterhin führt ACM einen Test für High Quality Wholesale Broadband Acess und Miet-

leitungen durch, mittels dem der ökonomische Spielraum zwischen den regulierten (lo-

kaler Zugang) und den unregulierten (nationaler Zugang) Varianten identifiziert wird. 

Auf diese Weise soll verhindert werden, dass KPN sein unreguliertes nationales Mietlei-

tungsprodukt verringert, welches das regulierte lokale Mietleitungsprodukt aus dem 

Markt drängen würde.13 

Schlussbemerkungen 

Die Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung fokussiert auf den 

PKS-Test zwischen Endkunden- und Vorleistungsprodukten. Allerdings werden andere 

Arten von wettbewerbsbezogenen Tests wie der Kostenvergleich von zwei Vorleis-

tungsdiensten auf unterschiedlichen Ebenen der Wertschöpfungsstufe nicht ausge-

schlossen. 

Der Kosten-Kosten-Scheren-Test gewährleistet nicht nur unterschiedliche mögliche Ge-

schäftsmodelle alternativer Betreiber, sondern er verbindet auch die Preise für kupferba-

sierten Zugang zu FttC-basiertem Zugang. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Kup-

fer eine wettbewerbliche Plattform bleibt und zweitens, dass Kupfer-LLU-basierte Ge-

schäftsmodelle nicht durch die Preissetzung von vergleichbaren NGA-Vorleistungs-

produkten bedroht werden. 

                                                
 12  OPTA (2011), Marktanalyse Ontbundelde toegang; MDF-, SDF- en ODF-access (FttH), OP-

TA/AM/2011/202886, section 1.3.3, point 32,   
https://circabc.europa.eu/sd/a/a72dee73-0cdb-4fa4-8b4c-
11a89b5e0c97/Besluit%20Ontbundelde%20toegang%20(openbare%20versie)%20def%2029dec11.pdf 

 13  ACM (2013), Tariefbesluit hoge kwaliteit wholesalebreedbandtoegang en wholesale huurlijnen 

(HKWBT/HL) 2013, https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12324/Tariefbesluit-hoge-kwaliteit-
wholesale-breedbandtoegang-en-wholesale-huurlijnen-HKWBT-HL-2013/  
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Daher kann dies in Ländern mit extensiver Nutzung von LLU (Niederlande, Deutsch-

land) durch Kosten-Kosten-Scheren-Tests in der Übergangsphase zu NGA-Netzen ver-

hindert werden.  

 Bestehende Geschäftsmodelle alternativer Unternahmen, basierend auf Kupfer-

LLU, werden durch zu geringe Preise für vergleichbare NGA-

Vorleistungsprodukte (d.h. Bitstrom am MDF) gefährdet. 

 Alternative Betreiber, welche ihr Geschäftsmodell auf Kupfer-LLU basieren, 

werden, aufgrund der inkonsistenten Vorleistungspreise für NGA-Bitstrom am 

MDF im Vergleich zu kupferbasiertem SLU am Kabelverzweiger demotiviert zu 

investieren. 

2.3 Anwendung von Ex-ante-PKS-Tests: vor der Markteinführung oder 

periodisch 

Die Empfehlung zur Nichtdiskriminierung und Kostenkalkulation konzentriert sich auf die 

zukünftige Anwendung von Ex-ante-PKS-Tests für NGA und nennt dies den wirtschaftli-

chen Nachbildbarkeitstest (Economic Replicability Test (ERT)). Der ERT ist vor der 

Markteinführung eines NGA Endkundenprodukts vorgesehen, soll aber spätestens 3 Mo-

nate nach seiner Markteinführung stattfinden. Eine NRB kann auch ein NGA Endkunden-

produkt auf eigene Initiative hin testen.14 Eine Ex-post-Anwendung von PKS-Tests ist im 

Zusammenhang mit Wettbewerbsfragen und Beschwerden vorgesehen. In diesem Dis-

kussionsbeitrag liegt der Schwerpunkt auf der Ex-ante-Prüfung. 

Mittels eines Ex-ante-PKS-Tests kann der SMP-Betreiber verpflichtet werden, eine Ge-

nehmigung vor dem Start eines Endkundendienstes einzuholen. Der Ex-ante-PKS-Test 

kann auch auf einer periodischen Basis durchgeführt werden, d.h. nachdem das End-

kundenprodukt bereits vermarktet wurde. 

Wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt, ist die häufigste Vorgehensweise die 

Durchführung der PKS-Tests vor der Markteinführung des Endkundenproduktes. Die 

meisten europäischen Regulierungsbehörden kombinieren diesen Pre-Launch-Test mit 

einem jährlichen Portfolio-Test, um sicherzustellen, dass alle zurechenbaren Einzelkos-

ten berücksichtigt werden. Periodische Tests ermöglichen eine Überprüfung der prog-

nostizierten Daten, die in den individuellen Tests verwendet wurden. 

  

                                                
 14  Recommend 56 (b) of the EC Recommendation on costing and non-discrimination. 
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Tabelle 1: Anwendung der Ex-ante-PKS-Tests (vor der Markteinführung oder  

periodisch) 

Land Regulierer 
Ex-ante-Test  

-vor Markteinführung 
Ex ante Test 
periodisch 

Belgien BIPT nein  

Dänemark 
(FttC) 

DBA ja 
individuelle Produkte 

ja 
jährlich, Portfolio 

Griechenland EETT ja, 
individuelle Produkte 

ja, 
jährlich, Portfolio oder Test indi-
vidueller Produkte, wenn zugrun-
de liegende Kostendaten sich 
geändert haben 

Irland ComReg ja, 
Portfolio, getestet von dem 
SMP-Betreiber selbst mit 
dem zur Verfügung gestellten 
Softwaretool 

ja, 
jährlich, Portfolio (über Einhal-
tungserklärungen) 

Italien AGCOM ja, 
individuelle Produkte 

ja, 
jährliche Überprüfung individuel-
ler Produkte 

Niederlande ACM ja, 
individuelle Produkte, getes-
tet von dem SMP-Betreiber 
selbst mit dem zur Verfügung 
gestellten Softwaretool 

ja, 
über vierteljährliche Einhaltungs-
erklärungen (mit aktualisierten 
Prognosedaten) durch den SMP-
Betreiber 

Österreich RTR ja, 
individuelle Produkte 

ja, 
jährlich, Portfolio für alle Breit-
bandprodukte 

Spanien CNMC ja, vor der Markteinführung 
neuer Endkundendienste, 
individuelle Produkte 

ja, 
nach 6 Monaten, Portfoliotest 

Vereinigtes 
Königreich 

Ofcom nein ja, 
alle 6 Monate, Portfolio von pri-
vatem Breitband-Bündeln auf 
Basis von VULA 

Quelle: NRB Entscheidungen, Artikel 7 Notifizierungen   
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Folgende Punkte beschreiben weitere relevante Details: 

 Die am häufigsten beobachtete Frequenz periodischer Ex-ante-Tests ist 12 Mo-

nate. 

 Der Ex-ante-Test vor Markteinführung auf der Endkundenebene wird mehrheit-

lich auf individuellem Produktlevel und auf der Basis eines limitierten Kosten-

standards, der nicht alle Kostenkomponenten umfasst (vermeidbare, variable 

oder zusätzlichen Kosten) durchgeführt. 

 Der periodische Ex-ante-Test wird vor allem auf aggregierter Ebene (Produktfami-

lie) und auf der Grundlage eines umfassenderen Kostenstandards (Gesamtkos-

ten, LRIC+ oder vollständig zugerechnete Kosten / Vollkosten) durchgeführt. Die-

se beiden Aspekte haben einen gegenläufigen Effekt: Der aggregierte Test ist 

weniger streng als der individuelle Produkttest, da die Möglichkeit besteht, Kos-

ten- und Erlöskomponenten über die gesamte Produktfamilie zu verteilen. Aller-

dings bedingt die Verwendung eines umfassenderen Kosten-Standards, dass 

aufgrund dessen der periodische Portfolio-Test schärfer ist. 

 Ex-ante-Tests werden entweder durch die nationale Regulierungsbehörde oder 

in einigen Ländern durch den SMP-Betreiber selbst – basierend auf einem durch 

die Regulierungsbehörde zur Verfügung gestellten Softwaretool (Niederlande 

und Irland) – durchgeführt. 

 In Bezug auf die für den Ex-ante-Pre-Launch-PKS-Test verwendeten Prognose-

daten sind zwei Ansätze erwähnenswert; der Ansatz der Niederlande sowie von 

Irland. Beide NRBs stellen den SMP-Betreibern ein Softwaretool zur Verfügung. 

Der SMP-Betreiber ist verpflichtet, eine Konformitätserklärungen auf individuel-

ler Produktbasis abzugeben, wobei nachzuweisen ist, dass die Tests keine PKS 

anzeigen. Zusätzlich werden in den Niederlanden diese Erklärungen in viertel-

jährlichem Turnus aktualisiert und vierteljährlich an die NRBs übersendet. In Ir-

land muss jährlich eine Konformitätserklärung an die NRB mit aktuellen Nutzer-

zahlen (neuer) NGA-Dienste übermittelt werden. Dies ist bedeutsam, da die 

Zahl der Nutzer einen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis des PKS-Tests 

hat. 
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3 Interpretationen der Empfehlung zur Kostenberechnung und 

Nichtdiskriminierung 

In Bezug auf die Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung wurden 

zwei Aspekte weiter untersucht: Die Flexibilität der NRB bei der Umsetzung der Emp-

fehlung und die Frage, ob der Wettbewerb durch Kabelnetze auch als wirksame Dis-

ziplinierung angesehen wird.  

3.1 Flexibilität der NRB bei der Umsetzung der Empfehlung zur Kosten-

berechnung und Nichtdiskriminierung 

Die Flexibilität hinsichtlich der Umsetzung des ERT ergibt sich aus (i) Optionen zur Um-

setzung der Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung und / oder (ii) 

nicht spezifizierten Aspekten in der Empfehlung. Die nachstehende Liste zeigt auf, wo 

Flexibilität für die NRB besteht, um den Test an die nationalen Gegebenheiten anpas-

sen zu können. 

BEREC erwähnt in seinen Leitlinien zur regulatorischen Rechnungslegung, dass die 

ERT im Vergleich zu den meisten der derzeit angewandten Ex-ante-PKS-Tests konzep-

tionell ein „leichter“ Test sein soll, jedoch sollte es angesichts der regulatorischen Ziele 

und erkannten Wettbewerbsprobleme in der Befugnis der NRB liegen, festzulegen, in-

wiefern ein strenger ERT angewendet wird. 

Im Folgenden stellen wir eine Liste der für den ERT zu bestimmenden Themen dar. Auf 

der Grundlage der praktischen Erfahrungen würden wir die Anpassungen für einen 

EEO-Datensatz, Änderungen zum Kundenbindungszyklus von NGA-Produkten und 

Änderungen zum angemessenen Gewinn als Aspekte hervorheben, die die größte 

Auswirkung auf die Testergebnisse haben. 

 Die Effizienzannahme für die nachgelagerten Kosten sollte auf einem hypothe-

tisch ebenso effizienten Betreiber (EEO) wie dem Incumbent basieren. Unter 

bestimmten Umständen ist es jedoch zulässig, die EEO-Daten (des Incumbents) 

an eine kleinere Betriebsgröße anzupassen, wodurch höhere nachgelagerte 

Kosten möglich sind. Umstände, unter denen eine solche Anpassung möglich 

ist, können erfolglose Marktzutritts- und Marktexpansionsbemühungen in der 

Vergangenheit sein oder wenn Wachstum von alternativen Betreibern ange-

sichts der wirtschaftlichen Verhältnisse wenig realistisch ist. 

 Relevante Endkundendienste: Die wichtigsten Endkundenprodukte, so ge-

nannte Flaggschiff-Produkte, sind zu berücksichtigen. Die Kriterien sind entwe-

der Absatz und/oder Verkaufswert sowie, soweit verfügbar, Werbeausgaben. Al-

lerdings können die NRBs auch bestimmte Endkundenprodukte als Flaggschiff-

produkte bezeichnen, wenn sie für eine bestimmte Kundengruppe wichtig sind 

oder davon ausgegangen werden kann, dass sie in naher Zukunft Flaggschiff-

Produkte werden können.  
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 Relevantes Vorleistungsprodukt: Die NRBs sollen unter der Berücksichtigung 

des Zeitraums der Marktüberprüfung, des Netzausbaus und der Topologie des 

SMP-Betreibers und der Inanspruchnahme der Vorleistungsdienste die wichtigs-

ten Vorleistungsprodukte auswählen. Die NRBs können auch ein neues NGA-

Vorleistungsprodukt einschließen, das sie in naher Zukunft als wichtig erwarten. 

Darüber hinaus können die NRBs das geografisch differenzierende wichtigste 

NGA-Vorleistungsprodukt festlegen, wenn dies durch unterschiedliche Netz-

merkmale und die Nachfrage nach Vorleistungsdiensten gerechtfertigt ist. 

 Nichtregulierte Inputs, die über die Netzkosten der alternativen Betreiber hin-

ausgehen (z.B. TV-Inhalte und mobile Dienste) sollen im ERT als relevanter Pa-

rameter betrachtet werden. Es ist jedoch nicht definiert, wie es geschehen soll.  

 Aggregationsebene: Es obliegt den NRBs zu entscheiden, ob sie auf Produkt-

ebene oder auf aggregierter Ebene Produktgruppen testen wollen. 

 Relevanter Zeitraum: Neben der Flexibilität des Ansatzes für eine dynamische 

Mehrperiodenanalyse (d.h. mittels Discounted Cash Flow (DCF) oder Steady 

State) haben NRBs Flexibilität bei der Bestimmung der angewandten durch-

schnittlichen Kundenbindungsdauer. NRBs können die Kundenbindungsdauer 

für NGA-Produkte im Vergleich zu Produkten auf Kupferbasis anpassen, wenn 

unterschiedliche Merkmale und Wettbewerbsbedingungen existieren. 

 Abschreibungsmethode: Es wird oft darauf hingewiesen, dass die gewählte 

Methode dem Vermögenswert und der wirtschaftlichen Lebensdauer angemes-

sen sein soll, wodurch die Flexibilität der Auswahl einer bestimmten Methode 

ermöglicht wird. 

 Angemessener Gewinn: Kein bestimmter Wert oder eine bestimmte Methode 

ist festgelegt. So kann die NRB im Einklang mit historischen Entscheidungen 

über den WACC entscheiden und / oder zusätzliche Risikoprämien für die NGA-

Netze anwenden. 

 Endkundenkosten: Die Endkundenkostenkategorien sind grob spezifiziert, aber 

NRBs haben die freie Entscheidung, diese Kosten nach Bedarf weiter aufzutei-

len und den relevanten Kostenstandard zu bestimmen. 

 Benutzerprofile: Sie sind erforderlich, um bestimmte Umsätze / Kosten auf den 

Vorleistungs- und Endkundeneben zu berechnen. Diese können auf tatsäch-

lichen Verkehrsmustern für ein bestimmtes Produkt oder auf durchschnittlichen 

Verkehrsmustern basieren. Darüber hinaus könnte argumentiert werden, dass 

Benutzerprofile geändert werden sollen, um dem modellierten alternativen Be-

treiber besser Rechnung zu tragen. 

 Einnahmen: Es obliegt den NRBs zu entscheiden, welche Umsatzkomponenten 

des Endkundenprodukts im Test berücksichtigt werden sollen. Hierzu zählt die 

Frage nach der Behandlung von Mehrwertdiensten, aber auch der Behandlung 

von Werbemaßnahmen auf der Endkundenebene. 
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 Verfahren: Es ist an den NRBs zu entscheiden, welche exakte Situation einen 

Test auslöst und wie der SMP-Betreiber reagieren sollte, wenn eine Preis-

Kosten Schere beobachtet wurde. 

Die NRBs müssen jeden dieser Aspekte betrachten und darüber eine Entscheidung 

treffen. Weiterhin ist anzumerken, dass selbst auch bei der Gestaltung von Tools der 

Preis-Kosten-Schere Flexibilität besteht. Beispielsweise können die Punkte, an denen 

der alternative Betreiber mit dem Zugangsnetz verbunden ist, genau modelliert werden 

oder sie können vereinfacht werden, indem man eine durchschnittliche Situation wählt 

oder eine Auswahl der am meisten vorkommenden Größen vornimmt. Im Hinblick auf 

den angewandten Datensatz könnte es gut sein, dass trotz der Nutzung des EEO-

Ansatzes Daten nicht ausreichend verfügbar sind. Deshalb müssen Daten von alterna-

tiven Betreibern mit EEO-Daten ergänzt werden. In allen Fällen muss die NRB ent-

scheiden, auf welcher Ebene Kosten und Umsätze zu setzen sind, was wiederum die 

Ergebnisse des ERT beeinflusst. 

3.2 Definition von Wettbewerbsbeschränkungen 

Eine wichtige Voraussetzung, um einem SMP-Betreiber eine Preisflexibilität in Bezug 

auf die NGA-Vorleistungspreise über den ERT zu ermöglichen, stellt neben der strikte-

ren Nichtdiskriminierungsverpflichtung das Vorliegen einer "nachweisbaren Beschrän-

kung des Endkundenpreises" dar. Diese Beschränkung könnte auf einem kostenorien-

tierten kupferbasierten Vorleistungszugang oder auf Infrastrukturwettbewerb basieren. 

Die Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung definiert diese konkur-

rierenden Infrastrukturen nicht.  

Entsprechend den Angaben der Kommission über die Verfügbarkeit von NGA-fähigen 

Festnetzen in den EU-Ländern15, weist Kabel Docsis 3.0 mit 43% die größte NGA-

Abdeckung auf, gefolgt von VDSL (38%) und FttP (19%). Die Abdeckung der EU-

Länder nach Technologien wird in Abbildung 2 veranschaulicht.16 Daher scheint es 

nachvollziehbar zu sein, Kabel Docsis 3.0 als eine der konkurrierenden festnetzbasier-

ten Infrastrukturen zu betrachten. Zusätzlich ist die Mobilfunktechnologie LTE mit fast 

80% Flächenabdeckung und seinem Geschwindigkeitspotential eine mobile Alternative. 

Dies haben die verschiedenen NRBs in ähnlicher Weise begründet: 

 In ihren NGA-Regulierungsverfügungen erwähnt ausdrücklich die irische NRB, 

ComReg, Kabel- und LTE-Netze als konkurrierende Infrastrukturen.17 

 Die österreichische NRB, RTR, nennt LTE explizit im Zusammenhang mit NGA. 

                                                
 15  Digital Agenda, Trends in European Broadband markets 2015, Seite 9. 
 16  Digital Agenda, Trends in European Broadband markets 2015, Seite 9. 
 17  ComReg 1311 Decision on NGA Remedies, section 3.6. 
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Abbildung 2:  Breitband-Abdeckung in den EU-Ländern nach Technologien 

 

 

 
Quelle: IHS, VVA und Point Topic 
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4 Detaillierte Vorgehensweisen des Ex-ante-PKS-Tests 

Dieser Abschnitt beschreibt die detaillierten Aspekte von Ex-ante-PKS-Test-Ansätzen 

unter der Betrachtung der Fragestellungen, die in Abschnitt 1.4 dargelegt sind. 

4.1 Relevantes Geschäftsmodell  

Für die Durchführung eines PKS-Tests muss das Geschäftsmodell (Kombination von 

Vorleistungs- und Endkundenprodukten in einem bestimmten geographischen Gebiet), 

für das der Test angewendet werden soll, festgelegt werden. Die NRBs sind in Bezug 

auf die Geschäftsmodelle weitgehend neutral und verwenden daher PKS-Tests für alle 

relevanten Geschäftsmodelle auf dem Markt. 

4.1.1 Relevante Endkundenprodukte 

Gemäß der Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung werden die 

wichtigsten NGA-Endkundenprodukte als Flaggschiffprodukte bezeichnet und sollten 

auf der Grundlage aktueller und zukunftsgerichteter Marktbeobachtungen identifiziert 

werden. Die "wichtigsten Produkte" werden anhand von Zahl der Endkunden, Einnah-

men oder Werbeausgaben definiert. Darüber hinaus können die NRB beschließen, be-

stimmte (neue) Endkundenprodukte als Flaggschiffprodukte zu bezeichnen, wenn es 

wahrscheinlich ist, dass ein bestehendes Flaggschiffprodukt in naher Zukunft ersetzt 

wird oder wenn es für alternative Anbieter wichtig ist, sich auf ein bestimmtes Markt-

segment zu konzentrieren. 

Derzeit haben nur wenige NRBs Flaggschiffprodukte definiert, wobei die luxemburgi-

sche NRB, ILR, die am klarsten spezifizierte Definition hat.18 ILR hat solche Endkun-

denprodukte als Flaggschiffprodukte definiert, die in Summe einen Umsatzanteil von 

70% aller Endkundenprodukte des SMP-Betreibers im Breitbandmarkt darstellen. Zur 

Identifizierung der wichtigsten Breitband-Endkundenprodukte sind einzelne Breitband-

produkte oder Bündelprodukte, die den Breitbandinternetzugang einschließen, in ab-

steigender Reihenfolge nach ihrem Umsatzanteil des vorangegangenen Kalenderjahres 

aufzuführen. Darüber hinaus werden alle Produkte, die einen Umsatzanteil oder einen 

Kundenanteil von mindestens 10% ausmachen, als Flaggschiffprodukte behandelt. 

Darüber hinaus behält sich ILR das Recht vor, den PKS-Test auf Produkte anzuwenden, 

die es für wesentlich und charakteristisch für bestimmte Marktsegmente erachtet und die 

nicht durch das allgemeine Konzept der Flaggschiffprodukte repräsentiert werden. 

In Bezug auf NGA benutzt Ofcom einen anderen Ansatz. Dabei werden Flaggschiffpro-

dukte nicht definiert, sondern der PKS-Test wird auf das gesamte Glasfaser-Portfolio 

                                                
 18  ILR (2014), Principles and methodology of the margin squeeze testing approach (economic replicabil-

ity test) in Luxembourg, 4 April 2014. 
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angewendet.19 Die Begründung von Ofcom ist, dass die Entwicklung des Marktes für 

Glasfaserbreitbanddienste gerade erst begonnen hat und dass die alternativen Betrei-

ber in der Praxis ein ähnliches Portfolio wie der etablierte Betreiber BT bieten. Die dar-

aus resultierende größere Flexibilität für BT zur Bestimmung der individuellen Marge 

pro NGA-Endkundenprodukt wird als angemessen erachtet, da diese Produkte noch in 

einer Entwicklungsphase sind. 

4.1.2 Aggregationsebene 

Gemäß der Empfehlung der Kommission kann ein ERT auf folgenden Ebenen durchge-

führt werden: 

 Produkt (Produkt nach Produktprüfung) 

 Produktgruppe / Familie (Portfolio-Test) 

 Sowohl Produkt als auch Produktgruppen (kombinierter Ansatz) 

Die Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung legt nicht die Aggre-

gationsebene fest. Jedoch führt ein Portfolio-Test zu einer größeren Flexibilität für den 

dem Test unterliegenden Netzbetreiber, die individuelle Marge pro NGA-Endkunden-

produkt zu bestimmen, was eines der Ziele der Empfehlung ist. Ein Benchmark der eu-

ropäischen NRBs liefert die folgende Übersicht (Tabelle 2). 

Tabelle 2:  Aggregationsebene von PKS-Tests 

Land 
Ex-ante zu prüfendes  

Produkt 
Aggregationsebene 

Dänemark Breitband auf Endkundenebene 
vs. L2 – L3 WBA (inkl. NGA)/LLU 

Bündelprodukte und VoIP vs. L2-
L2 WBA (inkl. NGA) /ULL 

Produkttest für neue oder geänderte Endkun-
denangebote. Jährlicher Test bzw. sog. Ge-
samt-Test, um sicherzustellen, dass alle gän-
gigen Kosten abgedeckt werden, auf der 
Grundlage von tatsächlichen Daten. 

Griechen-
land  

Mischung von VULA/LLU vs. 
Breitband, Sprache 

Produkt und jährliches Portfolio. 

Irland Über die Wertschöpfungskette 
von Hochgeschwindigkeits-
Breitband basierend auf Breit-
bandzugang auf Vorleistungsebe-
ne (VULA/LLU/SLU) 

Sowohl Produkt- als auch Portfolio-Tests wer-
den eingesetzt für Bündelprodukte in sog. 
„Large Exchange Area“ (LEA, wettbewerbliche 
Gebiete mit mehreren alternativen Betreibern). 

Wenn Bündelprodukte außerhalb LEA verkauft 
werden, dann nur Produkttest. 

Italien Mischung von NGA-
Vorleistungsdiensten (WBA/LLU) 
vs. Breitband inkl. Sprache 

Produkttest (DCF und auf Periodenbasis; DCF 
nur für neue Produkte und Angebote mit be-
grenzten Auswirkungen)  

                                                
 19  Ofcom (2015), Draft statement, Fixed Access Market Reviews: Approach to the VULA margin, Section 

5, 7.113, 15 January 2015. 
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Land 
Ex-ante zu prüfendes  

Produkt 
Aggregationsebene 

Nieder-
lande 

Privat- und Geschäftskundenbreit-
band vs. LLU/SLU und High Qua-
lity WBA 

Produkttest 

Österreich Privat- und Geschäftskunden-
breitband auf Endkundenebene 
vs. ULL und VULA 

Geschäftskundenbreitband auf 
Endkundenebene vs. Geschäfts-
kundenbreitbandzugang auf der 
Vorleistungsebene  

Produkttest für Werbeangebote und Angebote 
mit geringer Gewinnspanne. 

Jährliches Portfolio mit 2 Datensätzen (Prog-
nosedaten für Produkttests und tatsächlich 
beobachtete Kunden- und Nutzungsdaten) zur 
Überprüfung der Gültigkeit von Annahmen. 

Spanien Privatkundenbreitband (Bündel) 
vs. gewichtete Mischung von Vor-
leistungsinputs (ULL, Bitstrom) 

Produkttests basierend auf den Standard-
Endkundenpreisen und Portfoliotests - alle 6 
Monate -, die den tatsächlichen Endkunden-
preis einschließlich vorübergehender Ermäßi-
gungen und Werbeaktionen umfassen. 

Vereinigtes 
Königreich 

Privatkundenbreitband vs. VULA Portfolio-Test für VULA. 

 

Die Mehrheit der europäischen NRBs testet auf Produkt- und Portfolioebene. Für NGA 

wird in den Niederlanden, Spanien und in einigen Fällen in Irland der Produkttest isoliert 

angewendet. Nur das Vereinigte Königreich setzt den Portfolio-Test für Virtual Unbund-

led Local Access (VULA) ein. 

Die Gründe für die Anwendung des (meist jährlichen) Portfoliotests in Kombination mit 

dem Produkttest unterscheiden sich hinsichtlich darin, dass alle gängigen Kosten abge-

deckt sind (Dänemark), bis hin zur Überprüfung der Auswirkungen von tatsächlichen 

Daten im Vergleich zu bisher verwendeten Prognosedaten (Österreich) oder zur Bewer-

tung der Auswirkungen von Verkaufsaktionen (Spanien). 

Ein interessanter Ansatz besteht in Irland, wo die angewandte Aggregationsebene da-

von abhängt, ob das Endkundenbündel in einer sogenannten Large Exchange Area 

(LEA) vertrieben wird, das ein wettbewerbliches Gebiete mit mehreren alternativen Betrei-

bern im Wettbewerb mit Eircom darstellt. In den LEAs wird der Portfolio-Test zusätzlich 

zum Produkttest durchgeführt, um Quersubventionen durch die Eircom zu vermeiden. 

4.1.3 Relevanter Vorleistungsinput 

Die Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung gibt vor, dass als Vor-

leistungsinputs die derzeit oder in naher Zukunft relevanten regulierten Inputs auf der 

NGA-basierten Vorleistungsebene zu wählen sind. 
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Die Auswahl der relevanten Inputs berücksichtigt den Zeitrahmen der Marktüberprüfung, 

Ausbaupläne, Netztopologien und die Inanspruchnahme von Vorleistungsangeboten. Die 

Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung lässt aber auch Raum für 

die Berücksichtigung von Inputs im Falle eines neuen NGA-Inputs, der an Bedeutung 

gewinnt20, oder den Vorleistungsinput pro geografisches Gebiet verändert. 

Die Beziehung zwischen dem betreffenden Endkundendienst und dem betreffenden 

Vorleistungsdienst kann direkt und unmissverständlich sein. Er kann auch komplex 

sein, insbesondere wenn mehrere Vorleistungsdienste relevante nachgelagerte Dienste 

unterstützen können. Die Beziehung hängt dann vom Geschäftsmodell des alternativen 

Betreibers ab. In einem solchen Fall kann eine NRB entweder unterschiedliche Ge-

schäftsmodelle betrachten, die in der Lage sind, dieselben relevanten Endkunden-

produkte bereitzustellen, oder sich auf jene Geschäftsmodelle konzentrieren, die für 

den nationalen Markt repräsentativ sind. 

Falls ein neues Vorleistungsprodukt eingeführt wird und die NRB eine erhebliche Nach-

frage nach dem neuen Produkt erwartet, kann es erforderlich sein, einen Preis-Kosten-

Scheren-Test bezüglich relevanter Endkundenprodukte basierend auf dem neuen Vor-

leistungsprodukt durchzuführen. 

Nicht-regulierte Inputs 

Das Replizieren von Endkundenbündelprodukten des SMP-Betreibers erfordert zuneh-

mend auch nicht regulierte Inputs. Die nicht regulierten Inputkosten können aus dem 

Standalone-Preis (soweit verfügbar) oder, im Falle von Mobilfunkdiensten, aus dem 

verfügbaren Bottom-up-LRIC-Kostenmodell (BU-LRIC-Kostenmodell) abgeleitet wer-

den. IPTV-Dienste machen einen komplizierten Aspekt aus, da die Content-Kosten un-

abhängig von der Zahl der Kunden sind und die Durchschnittskosten daher stark von 

der Größe des Betreibers abhängen, der die Content-Rechte erwirbt. 

EU-Benchmark 

Auf der Basis des EU-Benchmarks können die folgenden interessanten Ansätze festge-

stellt werden: 

 Die Mehrheit der NRBs hat traditionell Breitbandzugang auf Vorleistungsebene 

(WBA), den Resale-Telefonanschluss Wholesale Line Rental (WLR) und die 

TAL-Entbündelung (LLU) als regulierte Vorleistungsinputs auferlegt. Für NGA 

erlegten die NRBs NGA-Bitstrom und VULA auf. Glasfaser-Entbündelung und 

Sub-Loop-Entbündelung (SLU) in VDSL-Netzen werden je nach technischer 

Verfügbarkeit in Betracht gezogen. 

 Einige NRBs (Spanien und Niederlande) verwenden bei der Prüfung einen Vor-

leistungsmix. 

                                                
 20  Recital 67, Annex II, para. (iii) 
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 In Anbetracht des geographischen Kontextes verwenden einige NRBs bereits 

differenzierte Ansätze: 

o Eine Mischung von reguliertem Vorleistungsinput mit einem Gewichtungs-

faktor, um durchschnittliche Kosten für den Vorleistungsinput herzuleiten. 

Dies ist der Fall in Spanien (Kombination von 30% Bitstrom und 70% LLU-

Inputkosten). 

o Italien: Unterschiedlicher Ansatz in so genannten "LLU-Gebieten" (Berei-

che, in denen nur LLU-Kosten für Glasfaser oder Kupfer als Vorleistungs-

input betrachtet werden, in den 9 Städten Turin, Rom, Neapel, Genua, Bo-

logna, Bari, Verona, Brescia und Pisa). Außerhalb dieser Gebiete wird Bit-

strom verwendet. 

 ComReg unterscheidet so genannte Large Exchange Areas (LEA)21: Innerhalb 

der LEA22 wird eine gewichtete Kombination von LLU und NGA-Bitstrom ver-

wendet. Die Gewichtung basiert auf der relevanten Nutzung jedes Inputs, den 

alternative Betreiber in der LEA-Nutzung verwenden. Außerhalb der LEAs be-

trachtet ComReg WLR und NGA-Bitstrom als Vorleistungsinput. Infolgedessen 

verschiebt sich der angewandte Vorleistungsinput, wenn der infrastrukturbasier-

te Wettbewerb in der LEA steigt, von NGA-Bitstrom zu LLU, wodurch die be-

rechneten Netzkosten im Test verringert werden. Dies ermöglicht Eircom eine 

zusätzliche Marge, die in ihrer Endkundenpreisstrategie für Bündelprodukte 

verwendet wird. Somit besteht ein direkter Zusammenhang zwischen erhöhtem 

Wettbewerb und regulatorischer Flexibilität innerhalb des Preis-Kosten-Scheren-

Tests. Die ComReg verfügt jedoch bislang über keine Daten für die Gewichtung 

und geht davon aus, dass alternative Betreiber alle bestehenden LLU-Kunden 

innerhalb eines Jahres auf NGA-Äquivalente migrieren. 

4.2 Relevante Größe des hypothetischen alternativen Betreibers 

In dem Benchmark wurden folgende Skalen (angenommene Marktanteile) für Ex-ante-

Preis-Kosten-Scheren-Tests von NGA-Produkten festgestellt (Tabelle 3). 

Tabelle 3:  Angenommene Marktanteile 

Land Angenommener Marktanteil 

Dänemark 7-12% 

Griechenland 10,5 / 12,5% 

Irland 25% 

Spanien 25% 

Vereinigtes Königreich 25% 

                                                
 21  Gebiete mit LLU-Wettbewerber, vermutlich dicht besiedelte Gebiete. 
 22  Section 162, Seite 51 of ComReg Draft decision on MST. 
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Dänemark: 

Die dänische NRB, DBA, verfeinert ihren Test so, dass die Größe des Referenzbetrei-

bers die Größe des zweit- und drittgrößten Breitbandbetreibers in Dänemark widerspie-

gelt. Für das Jahr 2013 hatten die alternativen Betreiber SE und Telenor einen Marktan-

teil von jeweils 12% bzw. 7% im Breitbandmarkt. 

Griechenland: 

Die angenommene Größe in Griechenland basiert auf dem durchschnittlichen Marktan-

teil eines alternativen Betreibers, wie er in der jährlichen Erhebung von Marktdaten zu 

finden ist. Der aktuelle Marktanteil, der für Tests verwendet wird, beträgt 10,5% für 

Breitband- und Sprachdienste.23 Bei den Preis-Kosten-Scheren-Entscheidungen hat die 

EETT jedoch 12,5% Marktanteil angewendet, was eine Korrektur auf der Grundlage der 

gesammelten Daten zu sein scheint. Im Allgemeinen ignoriert die Anwendung eines 

durchschnittlichen Marktanteils die Tatsache, dass sich die alternativen Betreiber auf 

bestimmte geografische Gebiete konzentrieren und somit einen höheren Marktanteil in 

diesen Gebieten haben. 

Irland: 

ComReg hat den Marktanteil für NGA-Bitstrom bei 25% der DSL-Leitungen gesetzt.24 

ComReg argumentierte, dass dies im Einklang mit dem Ansatz zur Berechnung der 

WBA-Preisuntergrenzen für die aktuellen Dienste steht und auch dem Preis-Kosten-

Scheren-Ansatz für Mietleitungen entspricht. Darüber hinaus ist ComReg der Auffas-

sung, dass mittelfristig für bestimmte LLU-Bereiche 25% Marktanteil durch alternative 

Anbieter erreicht werden könnten. ComReg stellte ferner fest, dass bei einer Verringe-

rung des Marktanteils unter 25% die modellierten Netzkosten im Test erhöht werden 

und somit eine höhere Marge für die alternativen Betreiber ermöglicht wird, wodurch die 

Anreize der alternativen Betreiber, in ihre eigenen Netze zu investieren und VULA zu 

nutzen, verringert werden. 

Spanien: 

Der 25%ige Marktanteil in Spanien basiert auf dem größten Anteil eines alternativen 

Betreibers in einer der lokalen Vermittlungsstellen.25 Damit ist der Teil der Anschlusslei-

tungen eines alternativen Betreibers gemeint, in dem er den größten Kundenanteil vor-

weisen kann. 

Endbemerkung: 

In Anbetracht dessen, dass in Deutschland insgesamt 25% der Kupferleitungen ent-

bündelt sind, dürfte der Anteil der individuellen alternativen Betreiber trotz einer be-

stimmten geografischen Fokussierung signifikant geringer sein. Daher scheint der 

                                                
 23  Government Gazette (second issue), 10 March 2011., Methodology definition and general principles 

of the testing module for single-play or multi-play service tariffs provided by companies with a powerful 
market position (PMP), Annex I, Article 17. 

 24  ComReg’s Decision on NGA Remedies, Section 10.370. 
 25  CNMC (2012), Review of the methodology for the ex-ante analysis of commercial offers of TELE-

FÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. and of certain obligations imposed in the framework of Market 1 and 5 
of the Market Recommendation. 
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25%ige Marktanteil, der von der spanischen und irischen NRB verwendet wird, nicht 

realistisch in Deutschland. Der ComReg-Ansatz, um einen erzielbaren Marktanteil der 

alternativen Netze in Vermittlungsgebieten abzuschätzen, könnte trotzdem verwendet 

werden, um eine obere Grenze zu bestimmen. 

4.3 Relevante Kosten 

Die Frage der relevanten Kosten kann in zwei Aspekte unterteilt werden, erstens wie 

der modellierte alternative Betreiber im Hinblick auf Effizienz gesehen wird, zweitens 

welche nachgelagerten Kosten für den PKS-Test berücksichtigt werden.  

4.3.1 Effizienzansatz 

Drei verschiedene Effizienzansätze werden von den NRBs angewandt: 

 Equally Efficient Operator (EEO), wobei die Kosten (und somit die Daten) des 

SMP-Betreibers als Referenzwert genutzt wird; 

 Reasonably Efficient Operator (REO), wobei die Kosten der alternativen Betrei-

ber als Referenzwert genutzt werden; und  

 Similarly Efficient Operator (SEO), wobei die Daten des SMP-Betreibers als Ba-

sis genutzt werden, aber angepasst an die geringere Größenordnung des mo-

dellierten alternativen Betreibers. Die Empfehlung zur Kostenberechnung und 

Nichtdiskriminierung bezieht sich auf den SEO, der als angepasster EEO be-

zeichnet wird. 

Gemäß der Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung sollte der Effi-

zienzgrad für die entsprechenden nachgelagerten Kosten für den ERT dem EEO ent-

sprechen. Allerdings ist es erlaubt das EEO-Konzept im Falle von frustriertem Marktein-

tritt in der Vergangenheit oder bei einer bedeutend geringeren Größe aufgrund wirt-

schaftlicher Umstände anzupassen. 

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht der Effizienzansätze der NRBs. 
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Tabelle 4:  Effizienzansätze für den PKS-Test 

Land Welche Breitbandprodukte  
wurden ex-ante getestet? 

Angewandter Effizienzgrad &  
angenommener Marktanteil 

Dänemark Breitband-Endkunden vs. L2-L3- Breit-
bandzugang auf der Vorleistungsebene 
(incl. NGA)/ entbündelter Zugang; 

Bündel für Breitbandendkunden und VoIP 
vs. L2-L2-Breitbandzugang auf der Vorleis-
tungsebene (incl. NGA)/ entbündelter Zu-
gang 

REO  

Annahme: Der Referenzbetreiber 
hat 100.000 Breitbandkunden 

Deutschland Line Sharing, entbündelter Zugang Bit-
stromzugang vs. Endkundenbreitband, 
inkl. Sprache 

REO/angepasster EEO 

Griechenland Mischung von VULA/entbündeltem Zugang 
vs. Breitband, Sprache 

EEO (mit einem Marktanteil von 
12,5%) 

Irland Preis-Kosten-Scheren-Test Endkunden-
produkte vs. Vorleistungen 

Kosten-Kosten-Tests entlang der Wert-
schöpfungskette von Weiterverkauf, NGA-
Bitstrom bis VULA/entbündeltem Zugang 
und Teilentbündelung. 

SEO (mit 25% Marktanteil) 

Einige Endkundenkosten basie-
rend auf EEO  

Kosten-Kosten-Test VULA-
Teilentbündelung basierend auf 
EEO 

Italien Mischung aus NGA- Vorleistungsdiensten 
(Breitbandzugang auf der Vorleistungs-
ebene, entbündelter Zugang) vs. Endkun-
denbreitbanddienste inkl. Sprache 

EEO für Netzwerkkosten 

Endkundenkosten als % der Vor-
leistungs- u. Netzkosten (20-25% 
Geschäftskunden-
/Privatkundenbereich).  

Niederlande Geschäfts- und Privatkundenbreitband vs. 
entbündelter Zugang/Teilentbündelung und 
Bitstrom von hoher Qualität 

EEO 

Österreich Breitband-Privat- und Geschäftskunden-
produkte auf der Endkundenebene vs. 
entbündelter Zugang und VULA 

Breitband-Geschäftskundenprodukte auf 
der Endkundenebene vs. Breitbandzugang 
auf der Vorleistungsebene für Geschäfts-
kunden 

EEO für entbündelten Zugang 

REO für DSLAM-Management. 

SEO für VULA 

Spanien Breitband (Bündel) vs. gewichtete Mi-
schung an Vorleistungsprodukten (entbün-
delter Zugang, Bitstrom 

REO für Netzwerkkomponenten 
(25% Marktanteil)  

EEO für Endkundenkosten 

Vereinigtes 
Königreich 

Hochleistungsbreitband für Endkunden vs. 
VULA 

SEO für Breitbandzugang auf der 
Vorleistungsebene (basierend auf 
25% Marktanteil) 

EEO für VULA (aber mit kürzerer 
Kundenlaufzeit wegen Verfügbar-
keit der Daten und geringeren 
Netzbreitbandkosten) 
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Die folgenden Aspekte bezüglich NGA wurden beobachtet: 

1. Es wird eine Mischung aus überwiegend EEO und REO genutzt.  

EEO wird häufig mit kürzeren Kundenlaufzeiten (24-36 Monate) genutzt, was die 

nachgelagerten Kosten pro Monat im Test steigert, wodurch sich das Ergebnis dem 

angepassten EEO/REO Ansatz annähert. 

2. Der angepasste EEO-Ansatz wird für NGA angewandt, da keine Auswirkungen auf 

die Größenordnung für die nächste Regulierungsperiode erwartet werden. 

 In Österreich wird EEO gegenwärtig für den entbündelten Kupferzugang und 

NGA-Bitstrom verwendet, aber ein angepasster EEO wird für die Prüfung von 

VULA verwendet. Das Argument ist, dass bestehende alternative Betreiber, die 

einen entbündelten Kupferzugang verwenden, einen bedeutenden Marktanteil 

pro Hauptverteiler durch Konzentration auf dicht bevölkerte Gebiete haben, was 

für alternative Betreiber, die VULA nutzen, nicht der Fall ist. 

 In Irland wird ein angepasster EEO-Ansatz für den NGA-Vorleistungszugang ver-

wendet, da keine Skalenerträge für NGA-basierte alternative Betreiber in der 

nächsten Regulierungsperiode zu erwarten sind. EEO wird jedoch für die Kupfer-

Teilentbündelung beim Vergleich der Kostenniveaus zwischen Teilentbündelung 

und VULA (Kosten-Kosten-Test) genutzt, da umfangreiche Skalenerträge am Ver-

teiler angenommen werden. Dies basiert auf der Annahme, dass ein alternativer 

Betreiber keinen Verteiler entbündeln würde, den Eircom entbündeln will oder be-

reits entbündelt hat. Daher wird es in Gebieten, in denen alternative Betreiber 

über entbündelte Verteiler verfügen, dieselben umfangreichen Skalenerträge ge-

ben wie bei Eircom, da dies der einzige anwesende Betreiber sein wird.26 Die ak-

tuellen technischen Beschränkungen der VDSL-Vectoring-Ausstattung, die nur ei-

nem alternativen Betreiber einen Zugang zum Straßenverteiler ermöglichen, spie-

len ebenfalls eine Rolle. 

 In Großbritannien wird SEO als Standard-Breitbandzugang auf der Vorleis-

tungsebene verwendet. Für VULA aber schlug Ofcom den EEO-Test vor, aller-

dings wegen der Datenverfügbarkeit mit Nutzung (kürzerer) Kundenbindungs-

zyklen von standard Breitband und mit geringeren Breitbandkosten für die Nut-

zung des Netzes.  

3. Für Netzwerkkosten und Kosten auf der Endkundenebene wird ein differenzierter 

Effizienzansatz verwendet  

Einige NRBs verwenden einen effizienteren Ansatz (EEO) für die Kosten auf der 

Endkundenebene basierend auf der Annahme, dass in einigen Fällen (insbesondere 

im Hinblick auf das Marketing und den Umsatz) ein alternativer Betreiber dieselbe 

Größenordnung und Effizienz erreichen kann wie der SMP-Betreiber. 

                                                
 26  Section 10.650 of NGA Remedies document. 
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 In Spanien wird REO für die Netzwerkkosten verwendet, aber EEO für alle Kos-

ten auf der Endkundenebene. 

 In Irland wird SEO im Allgemeinen genutzt, jedoch wird der EEO-Ansatz für einige 

Kosten auf der Endkundenebene (Marketing und Umsatz) verwendet, da alterna-

tive Betreiber in Irland Teil internationaler Konzerne sind und somit angenommen 

wird, dass sie ähnliche Größenvorteile haben wie der SMP-Betreiber. 

 In Italien basieren die Netzwerkkosten auf den EEO-Daten, bei den Endkunden-

kosten wird jedoch nach Kundentyp (Privatkunde oder Unternehmen) unterschie-

den. Die im Ex-ante-PKS-Test (DCF) verwendeten Vertriebs- und Marketingkos-

ten sind ein Aufschlag auf die Vorleistungs- und Netzgesamtkosten, die 25% für 

Privatkundenleistungen und 20% für Geschäftskundenleistungen ausmachen. Für 

den periodisch durchgeführten Ex-ante-Test (Periodentest) wird ein geringerer 

Aufschlag von 10% für alle Leistungen verwendet. 

4.3.2 Relevante nachgelagerte Kosten 

Nachgelagerte Kosten sind die Kosten, die die Aktivitäten eines alternativen Betreibers 

abdecken, welche es ihm ermöglichen, sein Einzelhandelsgeschäft zu betreiben. Im 

Allgemeinen wird zwischen eigenen Netzwerkkosten, Kosten für den Zustellungsverkehr 

in andere Netze und Kosten auf der Endkundenebene unterschieden. 

Eigene Netzwerkkosten 

Eigene Netzkosten können aus folgenden Bestandteilen bestehen: 

 Kernnetz (Netzknoten und Verknüpfungen) 

 Zusätzliche Geräte / CPE 

 VoIP-Plattform 

 Kosten für Zusammenschaltungsstellen (Kollokation und Kapazität) 

 Betriebs- und Wartungskosten 

 Kapitalkosten bezüglich der Netzinfrastruktur 

 Gemeinkosten auf Netzebene 

Netzbestandteile müssen unter Berücksichtigung der Größe des für den Test unterstell-

ten Betreibers und der nationalen Besonderheiten bezüglich der Verbindungsanforde-

rungen ausgelegt werden. Ferner muss die Netzabschreibung nach Maßgabe der wirt-

schaftlichen Lebensdauer angesetzt werden. 

Die Einbeziehung von Kollokationsgebühren wird allgemein beachtet und auch für 

NGA-spezifische PKS-Tests akzeptiert. ComReg hat diese zum Beispiel in seinem 
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Preis-Kosten-Scheren-Modell bei den VULA-Kostenelementen durch Einbeziehung der 

Raumbedarfskosten berücksichtigt27. 

Kosten für den Zustellungsverkehr 

Die Kosten für Terminierung in andere Netze und/oder für das Peering und den Transit 

werden basierend auf den Verkehrsprofilen pro Kunde und den tatsächlichen Terminie-

rungskosten im Markt berechnet, bei denen es sich um regulierte oder verhandelte Tari-

fe handeln kann. 

Das Nutzungsprofil wird in erster Linie auf dem SMP-Betreiber beruhen (EEO-Ansatz), 

kann jedoch angepasst werden, wenn Profile für alternative Betreiber bedeutend hier-

von abweichen. 

Vertriebs- und Marketingkosten 

Vertriebs- und Marketingkosten können nach Kategorien oder mittels eines allgemeinen 

Aufschlags auf die Summe der Vorleistungs- und Netzwerkkosten dargestellt werden. 

Beide Methoden haben Vor- und Nachteile. 

Die Bestimmung der Vertriebs- und Marketingkosten nach Kategorien ermöglicht die 

Darstellung dieser Kosten gemäß ihren tatsächlichen Kostentreibern. Andererseits kön-

nen Kostenabrechnungssysteme bei der separaten Darstellung jeder Kostenkategorie 

beschränkt sein. Weiterhin kann es leichter und zuverlässiger sein, Vertriebs- und Marke-

tingkosten auf Grundlage eines allgemeinen Aufschlags im Vergleich zu individuellen 

Kostenkategorien als Maßstab zu nehmen. Darüber hinaus kann es einfacher und zuver-

lässiger sein, die Einzelhandelskosten auf der Grundlage eines allgemeinen Aufschlags 

im Vergleich zu den einzelnen Kostenkategorien zu bestimmen. 

Gemäß den BEREC Leitlinien zur regulatorischen Kostenrechnung werden Vertriebs- 

und Marketingkosten häufig wie folgt durch die NRBs kategorisiert: 

 Produktmanagement 

 Marketing und Umsatz 

 Kundenakquisition und Kundenbindung 

 Kundenservice (einschließlich Call Center Service) 

 Rechnungsstellung und Erfassung 

 Uneinbringliche Forderungen 

 Abrechnung 

 IT 

 Gemeinkosten auf Netzebene 

                                                
 27 Abschnitt 10.655 der ComReg Entscheidung zu den NGA Regularien. 
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Die meisten NRBs verwenden spezielle Kategorien für Vertriebs- und Marketingkosten 

bei ihren Preis-Kosten-Scheren-Tests. Nur die Niederlande und Italien benutzen einen 

allgemeinen Aufschlag bei ihren Tests zur Berechnung der Vertriebs- und Marketingkos-

ten (siehe vorherigen Abschnitt für Einzelheiten). In Irland wird eine Kombination verwen-

det, spezielle Kategorien mit einem zusätzlichen Aufschlag von 25% spiegeln die zusätz-

lichen Gemeinkosten für einen beginnenden alternativen Betreiber wieder. 

Der Ansatz der dänischen NRB, DBA, bei dem differenzierte Vertriebs- und Marketing-

kosten bei Tests von Single-Play- gegenüber Double-Play-Paketen verwendet werden, 

ist interessant. Kosten bezüglich des Vertriebspersonals, der Kundenaktivierung, des 

Kundensupports und der Kundenpflege sind ungefähr 1,5-mal höher als für Double-

Play-Kunden im Vergleich zu den Single-Play-Kunden. Aus einer kürzlich auf dem däni-

schen Markt durchgeführten Untersuchung geht hervor, dass für Triple-Play-Pakete, die 

IPTV enthalten, die Unterschiede sogar noch größer sein könnten. Dies wird jedoch 

noch nicht durch DBA bei der Anwendung ihrer Preis-Kosten-Scheren-Tests umgesetzt. 

Siehe nachfolgende Tabelle für die verschiedenen Ansätze bezüglich der Vertriebs- und 

Marketingkosten 28 

Tabelle 5:  Vertriebs- und Marketingkosten (Kategorien und Aufschläge) 

Land Aggregationsgrad der 
Kostenkategorien auf 
der Endkundenebene 

Berechnung der  
Einzelhandelskosten 

Methodische  
Anmerkungen 

Dänemark Spezielle Kategorien 
für einmalige und wie-
derkehrende Einzel-
handelskosten 

Festlegung bestimmter 
Werte für jede Kosten-
kategorie 

Anwendung unterschiedlicher 
Vertriebs- und Marketingkosten 
für Single-Play- gegenüber Dou-
ble-Play-Paketen beim PKS-Test. 

Berücksichtigung einer weiteren 
Differenzierung für Bündel mit 
IPTV. 

Deutschland Spezielle Kategorien 
für einmalige und wie-
derkehrende Kosten 

Festlegung monatli-
cher Vertriebs- und 
Marketingkosten 

 

Irland Spezielle Kategorien 
für einmalige und wie-
derkehrende Kosten 

25%-Aufschlag auf die 
Vertriebs- und Marke-
tingkosten für Vertrieb, 
Produktentwicklung, 
Help Desk und Auf-
tragsbearbeitung  

Leicht modifizierter Ansatz zur 
Bestimmung der Vertriebs- und 
Marketingkosten für Standard- 
und NGA-Bitstrom. 

SEO-Ansatz außerhalb der 
LEAs, innerhalb diesen eine 
Kombination von SEO/EEO.  

- Spezieller EEO für Werbung, 
Rechnungsstellung und Pro-
duktmanagement, da alterna-
tive Betreiber aufgrund der in-
ternationalen Größe effizient 
sind. 

                                                
 28  Siehe WIK Studie für die dänische Unternehmensbehörde zur Spezifizierung der Endkundenkosten 

für einen Reasonably Efficient Operator, 20. August 2014,   
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/udkast-til_rapport.pdf 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/udkast-til_rapport.pdf
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Land Aggregationsgrad der 
Kostenkategorien auf 
der Endkundenebene 

Berechnung der  
Einzelhandelskosten 

Methodische  
Anmerkungen 

Italien Stärker aggregiert; 
keine Differenzierung 
bei einmaligen und 
wiederkehrenden Ver-
triebs- und Marketing-
kosten. Weiter keine 
Kategorien für die 
CPE Kundenaktivie-
rung und Bestellung. 

Aufschlag auf eigene 
Netzwerkkosten + 
Vorleistungskosten  

- Beim Ex-ante PKS-
Test (DCF-Portfolio) 
differenziert: 10% 
wettbewerbsfähige 
Angebote, 25% für 
Leistungen an Pri-
vatkunden und 20% 
für Leistungen an 
Geschäftskunden. 

- Bei einem "perio-
denweisen" Test für 
einzelne Produkte 
10%, wenn man nur 
die Mehrkosten be-
trachtet. 

Differenzierung der Vertriebs- 
und Marketingkosten basierend 
auf dem Vertriebskanal; bei Ver-
kauf nur über Online-Plattformen 
werden geringere Vertriebs- und 
Marketingkosten berücksichtigt. 
Sowohl in dem individuellen 
Produkttest als auch beim Port-
folio-Test. 

Niederlande Stärker aggregiert, da 
große Teile der ge-
meinsamen Vertriebs- 
und Marketingkosten 
(Rechnungsstellung, 
Helpdesk usw.) auf-
grund des Zusatzkos-
tenansatzes ausge-
schlossen sind. 

Aufgrund des Zusatz-
kostenansatzes gerin-
ger Aufschlag: Die 
Vertriebs- und Marke-
tingkosten betragen 
3% der Vorleistungs-
kosten. 

Zusatzkostenansatz; nur Ver-
triebs- und Marketingkosten, die 
sich direkt auf ein spezielles 
Produkt beziehen.  

Ansatz in Übereinstimmung mit 
einem sehr detaillierten Preis-
Kosten-Scheren-Test auf Pro-
duktebene. 

Österreich Spezielle einmalige 
und wiederkehrende 
Kategorien. 

Festlegung der monat-
lichen Vertriebs- und 
Marketingkosten für 
PKS-Tests (aus-
schließlich CPE). Un-
terscheidung zwischen 
Privatkunden und Ge-
schäftskunden 

 

Spanien Spezielle Kategorien 
für einmalige und wie-
derkehrende Kosten. 
4 separate Kategorien 
für verschiedene CPE-
Typen. 

na na 
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4.4 Relevanter Kostenstandard 

Die Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung schlägt LRIC+ als den 

angemessenen Kostenstandard vor. 29 LRIC+ ist die Änderung bei den Gesamtkosten, 

die sich aus der Erhöhung des Outputs, zusätzlich eines Aufschlags für allgemeine 

Kosten/Gemeinkosten für die relevante Leistung, ergibt. 

Dieser Kostenstandard stellt sicher, dass Markteinsteiger bei effizienter Erbringung ange-

fallene Kosten decken können. Die Verwendung von variablen oder vermeidbaren Kosten 

als Kostenstandard würden dagegen die Kosten eines Neuanbieters nicht decken.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anwendung der verschiedenen Kostenstandards 

beim Preis-Kosten-Scheren-Test im EU-Vergleich. 

Tabelle 6:  Angewandter Kostenstandard für Ex-ante-Preis-Kosten-Scheren-Tests 

(siehe die Fußnote für verwendete Abkürzungen30) 

Land Welche Breitbandprodukte  
wurden ex-ante getestet? 

Kostenstandard 

Dänemark Breitbandprodukte auf der Endkun-
denebene vs. L2-L3-Breitbandzugang 
(inkl. NGA)/ entbündelter Zugang 
Breitbandbündel und VoIP vs. L2-L3-
Breitbandzugang (inkl. NGA)/ ent-
bündelter Zugang 

Für den Test vor Markteinführung: LRAIC  

Für den jährlichen Portfolio-Test:  

 LRIC für das Netzwerk 

 FDC für die Vertriebs- und Marketing-
kosten 

Basierend auf historischen Kosten 

Deutschland Linesharing/entbündelter Zu-
gang/Bitstrom vs. Breitband auf der 
Endkundenebene inkl. Sprachtelefo-
nie 

 Regulierte Netzteile: LRIC+ 

 Nicht regulierte, infrastrukturbezogene 
Kosten: LRIC+ 

 Nicht regulierte und nicht infrastruk-
turbezogene Kosten: FAC 

 Anschaffungskosten für andere Kom-
ponenten 

Basierend auf aktuellen Kosten 

Griechenland Mix von VULA/entbündeltem Zugang 
vs. Breitband, Sprachtelefonie 

 LRIC für individuelle Bündel 

 ATC für Portfolios 

Basierend auf historischen Kosten 

Irland Entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette von NGA-Breitband für 
den privaten Bereich basierend auf 
dem Breitbandzugang auf der Vor-
leistungsebene (VULA /entbündelter 

 Innerhalb der (wettbewerbsfähigen) 
Local Exchange Area (LEA) LRIC für 
Bündel-Tests. 

 Außerhalb der LEA, ATC für die indi-
viduellen Bündel Tests 

                                                
 29 Dies entspricht der Empfehlung von BEREC (2013), S.34. 
 30  AAC: Average Avoidable Costs (durchschnittliche vermeidbare Kosten), ATC: Average Total Costs 

(durchschnittliche gesamte Kosten) (nahe an LRIC+), EDC: Embedded Direct Costing (eingebettete 
direkte Kosten) (nahe FDC), FAC: Fully Allocated Costs (vollständig zugeteilte Kosten/Vollkosten), 
FDC: Fully Distributed Costs (vollständig verteilte Kosten/Vollkosten), LRAIC: Long Run Average In-
cremental Costs (langfristige durchschnittliche Zusatzkosten), LRIC: Long Run Incremental Costs 
(langfristige Zusatzkosten), LRIC+: Long Run Incremental Costs (langfristige Zusatzkosten zusätzlich 
eines Anteils an den Gemeinkosten). 
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Land Welche Breitbandprodukte  
wurden ex-ante getestet? 

Kostenstandard 

Zugang/ Teilentbündelung)  Für den Portfolio-Test: LRIC+ 

 Für die Kosten-Kosten-Tests: LRIC+ 

Basierend auf historischen Kosten 

Italien Mischung der NGA-Vorleistungen 
(Breitbandzugang/entbündelter Zu-
gang) gegenüber dem Breitband für 
Endkunden inkl. Sprachtelefonie 

 LRIC+  

 Basierend auf den aktuellen Kosten 
für die Produkttests 

Niederlande Breitband für Privat- und Geschäfts-
kunden vs. entbündelter Zugang/ 
Teilentbündelung und NGA-
Breitbandzugang auf der Vorleis-
tungsebene 

 Für regulierte Komponenten: regulier-
ter Tarif 

 Nicht regulierte Komponenten: EDC 
(ähnlich mit LRIC+) 

 Ausnahme: LRIC für FttH/FttC und 
Mobilfunkdienstleistungen in Bündeln. 

 Basierend auf aktuellen Kosten 

Basierend auf den aktuellen Kosten. 

Österreich Breitbandprodukte für Privat- und 
Geschäftskunden vs. entbündelter 
Zugang und VULA 

Breitbandprodukte auf der Endkun-
denebene vs. Breitbandzugang auf 
der Vorleistungsebene 

 Für den Test vor Markteinführung: 
AAC 

 Für den jährlichen Portfolio-Test: FDC 
basierend auf historischen Kosten 

Spanien Breitband im Privatkundenbereich 
(Bündel) vs. gewichtete Mischung 
aus Vorleistungsprodukten (entbün-
delter Zugang, Bitstrom) 

 FDC bei aktuellen Kosten  

 Ein LRIC-Model ist geplant. 

Basierend auf aktuellen Kosten 

Vereinigtes 
Königreich 

Privatkunden-NGA-Breitband vs. 
VULA 

 LRIC+ für Portfolio-Tests31 

Basierend auf aktuellen Kosten. Ausnah-
me für IP TV Vertriebskosten: historischen 
Kosten für die letzten 6 Monate. 

 

Die obige Tabelle zeigt, dass die europäischen NRBs verschiedene Arten von Kosten-

standards anwenden. Sowohl historische als auch aktuelle Kosten werden fast gleich-

ermaßen berücksichtigt. Es scheint, dass der Zusatzkostenstandard für die Prüfung 

individueller NGA-Produkte und FDC/ATC für die Portfolio-Tests bevorzugt werden. 

Lediglich in Österreich werden die vermeidbaren Kosten für die Ex-ante-Tests verwendet, 

während für das jährliche Portfolio wiederum der FDC-Kostenstandard genutzt wird. 

Weiterhin ist folgendes zu erwähnen: 

 Irland: ComReg unterscheidet wettbewerbsfähige Gebiete (innerhalb der Local 

Exchange Areas (LEAs)) und weniger wettbewerbsfähige Gebiete (außerhalb 

der LEAs). Bezüglich des Ex-ante-Preis-Kosten-Scheren-Tests hat ComReg 

deshalb beschlossen, innerhalb der LEAs in denen Wettbewerber eine genauso 

                                                
 31  Abschnitt 7.1, Ofcom VULA Margin final statement, 19 März 2015 
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starke Position wie der SMP Betreiber haben sollten, LRIC zu benutzen. Außer-

halb der LEAs wird für das Testen von Bündelportfolios ein ATC-Kostenstandard 

verwendet. Der Grund dafür ist, dass es einem Wettbewerber in einem weniger 

wettbewerbsfähigen Markt ermöglicht werden soll, alle seine Kosten abzude-

cken. ComReg hat erklärt, dass aufgrund der Art, wie die allgemeinen Kosten 

berechnet werden, ATC die LRAIC+ annähern32.Nur bei Sprachanrufen von Pri-

vatkunden wird immer LRIC33 verwendet.  

 Niederlande: ACM hat ihren Kostenansatz in der Entscheidungsvorlage für 

Markt 4 beschrieben34: Die Nutzung der Embedded-Direct-Costing-Methode 

(EDC-Methode) ist durch die Berücksichtigung aller relevanten Kosten gekenn-

zeichnet, einschließlich der indirekten, gemeinsamen und allgemeinen Kosten. 

Die auf der Kostenberechnung basierende Aktivität wird als angemessen ange-

sehen, um die geteilten und allgemeinen Kosten speziellen Leistungen zuzu-

rechnen. ACM bemerkt, dass EDC der LRIC Methodik mit den gemeinsamen 

Kosten in einem Kostenaufschlag sehr ähnlich ist. ACM legt allerdings drei Aus-

nahmen fest, bei denen es dem SMP-Betreiber, KPN, gestattet ist, seine eige-

nen LRIC-Kostenpreise zu verwenden, um zu vermeiden, dass die regulierten 

Vorleistungskosten zu hoch werden, was auch den Endkundenpreis hochtreiben 

würde: Diese Ausnahmen sind FttH- und FttC-basierende Leistungen sowie 

Mobilfunkdienste im Bündel.  

 Dänemark: LRAIC wird zur Messung der nachgelagerten Kosten für Netzbe-

standteile verwendet. Für alle anderen nachgelagerten Kosten erfasst die DBA 

Daten von den Regulierungskonten. Für allgemeine und gemeinsame Kosten 

werden auch Stückkosten basierend auf den Abrechnungsdaten des Betreibers 

berechnet. 

 In Deutschland wird der vorausschauende Kostenstandard LRIC+ für alle ex-

ante regulierten Vorleistungen angewandt35. Genauer gesagt, wurde er sowohl 

für die regulierten Teile des Netzes verwendet als auch für die nicht regulierten 

aber infrastrukturbezogenen Kosten. Im Falle von nicht regulierten und nicht inf-

rastrukturbezogenen Kosten (wie Vertrieb und Marketing) werden vollständig 

zugewiesene Kosten basierend auf den eingebetteten direkten Kosten (mit ge-

meinsamen oder allgemeinen Kosten) benutzt. Für weitere Vorleistungen wer-

den Marktakquisitionskosten ausgewählt.  

Der deutsche Ansatz weist Ähnlichkeiten mit dem Ansatz der niederländischen NRB ACM 

auf, die auch inkrementelle Kosten inklusive gemeinsamer Kosten verwenden. Jedoch 

gestattet ACM dem SMP-Betreiber KPN die Nutzung seiner (geringeren) LRIC-Kosten für 

                                                
 32  Abschnitt 10.371 ComReg NGA Regularien. 
 33  Abschnitt 8.22, Punkt 4, Seite 135 der ComReg D04/13,   

http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg1314.pdf) 
 34  Siehe Abschnitt 2004, Seite 501 unter http://www.ispam.nl/wp-content/uploads/2011/12/Besluit-

Ontbundelde-toegang-openbare-versie-correctie-29dec11.pdf 
 35  Obligatorisch gemäß deutschem Telekommunikationsgesetz für alle ex-ante regulierten Vorleistun-

gen. 

http://www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg1314.pdf
http://www.ispam.nl/wp-content/uploads/2011/12/Besluit-Ontbundelde-toegang-openbare-versie-correctie-29dec11.pdf
http://www.ispam.nl/wp-content/uploads/2011/12/Besluit-Ontbundelde-toegang-openbare-versie-correctie-29dec11.pdf
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FttC-Dienste/FttH-Dienste/Mobildienste, um zu vermeiden, dass die berücksichtigten 

Vorleistungskosten im Test zu hoch werden, was auch den Endkundenpreis hochtrei-

ben würde. 

4.4.1 Kapitalkosten 

Die relevante wettbewerbsfähige Kapitalrendite, die für einen Preis-Kosten-Scheren-

Test verwendet wird, wird normalerweise durch Nutzung des Ansatzes der Weighted 

Average Cost of Capital (gewichtete durchschnittlichen Kapitalkosten - WACC) für das 

nachgelagerte Geschäft bestimmt. Die WACC sollten das Risiko des Einzelhandels-

geschäfts eines Reasonably Efficient Operators wiedergeben. Andernfalls ist die Span-

ne zwischen Vorleistungspreis und Endkundenpreis nicht ausreichend, damit ein effizi-

enter Wettbewerber eine angemessene Kapitalrendite verdient.  

Es theoretisch nicht angemessen, den für die Berechnung der regulierten Vorleistungs-

preise verwendeten WACC zu nutzen, da die Risiken nicht vergleichbar sind. In der 

Praxis wird jedoch beobachtet, dass wenn NRBs für die Vorleistungen des SMP-

Betreibers Kostenmodelle nutzen und einen WACC-Ansatz dafür anwenden, dieser 

WACC auch meistens beim PKS-Test genutzt wird. 

Im EU-Maßstab wird eine große Abweichung des angewandten WACC beobachtet: von 

4,7% in den Niederlanden bis 12,3% in Griechenland, siehe nachfolgende Tabelle. 

Tabelle 7:  Die Verwendung von WACC bei PKS-Tests (2015) 

Land Verwendete WACC (%) für NGA 

Dänemark 5,9 

Deutschland 6,58 

Griechenland 12,3 

Irland 10,21 

Italien 9,36 allgemein 

11,36 Investition in den Verteiler 

13,36 nur für Glasfaser 

Niederlande 4,7 (2013) allgemeiner WACC 

4,49 (2015) + 2% für FttH 

Österreich 10,54 

Spanien 10,48 (Kupfer) 

15,29 (Glasfaser) 

Vereinigtes Königreich 10,8 

 

Die aktuellen 6,58%, die in Deutschland im Festnetz angewandt werden, sind der dritt-

niedrigste Wert in der EU. Nur die Niederlande und Dänemark haben einen geringeren 

(allgemeinen) WACC-Satz.  
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Die italienische, spanische und niederländische NRB haben eine bestimmte zusätzliche 

Risikoprämie festgelegt, um NGA-Investitionen zu belohnen: 

 AGCOM hat, zusätzlich zum allgemeinen WACC, eine Risikoprämie für neue In-

vestitionen in Glasfaser festgelegt (+4%, somit 13,36% insgesamt). Für Investi-

tionen in Verteilerkästen wird ein Aufschlag von 2% verwendet (somit 11,36% 

insgesamt).36 Eine zusätzliche Anforderung ist, dass es keinen Co-

Investitionsmechanismus gibt.  

 Die spanische NRB, CMT, hat eine zusätzliche Risikoprämie für Glasfaser von 

4,8% festgelegt. 

 Holländische ACM berechnet eine Anhebung von 2% für FttH verglichen mit 

dem allgemeinen WACC für Nicht-NGA Leistungen. 

Die britische NRB, Ofcom, beschloss, drei verschiedene WACCs festzulegen37: einen 

Ansatz für Openreach, einen für die BT-Gruppe und einen für den Rest der BT. Ofcom 

beschloss, den WACC-Ansatz für den NGA-PKS-Test zu nutzen, der für BTs Verbrau-

chergeschäft verwendet wird, d.h. 10,8%38.  

In den Niederlanden bestimmt die NRB AMC für jede Prüfungsperiode bestimmte 

WACCs für Netzzugänge auf Glasfaserbasis und andere Zugänge. Der risikofreie Teil 

basiert auf einem durchschnittlichen Anteil an niederländischen und deutschen Regie-

rungsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit. In der FttH-WACC-Bewertung von 2015 wurde 

eine umfangreiche Berechnung angewandt; der Schwerpunkt lag auf dem systemati-

schen Risiko, d.h. Risiken, die nicht sektorspezifisch sind und nicht durch Diversifizie-

rung des Investitionsportfolios vermieden werden können. Der gewählte Ansatz sollte die 

Auswirkung der verzögerten Anpassungssätze auf die interne Ertragsrate des Reggefib-

re-Business-Cases berechnen. Das Ergebnis war eine Anhebung von 2% für FttH.39 

4.5 Relevante Vorleistungspreiselemente (Volumenrabatte/langfristige 

Rabatte) 

Alle Elemente der Gebühren auf der Vorleistungsebene, die jemand, der einen Netzzu-

gang sucht, für die Vorleistung zahlen muss, werden berücksichtigt. Dies beinhaltet 

wiederkehrende und nicht wiederkehrende Gebühren, Gebühren für den Anschluss, die 

Bereitstellung und Kündigung des Dienstes. Nicht wiederkehrende Gebühren müssen 

über den relevanten Zeitraum, bei dem es sich normalerweise um die Kundenlaufzeit 

                                                
 36  Siehe Seite 5 der EC Bekanntgabe IT/2014-1585-1586-1587. 
 37  15. Januar 2015, wie die EC mitgeteilt. 
 38  Paragraph 7.9, Ofcom, Review of the wholesale broadband access markets: (Prüfung der Vorleis-

tungsbreitbandzugangsmärkte) Endgültige Erklärung zur Marktdefinition, Bestimmungen und Regula-
rien zur Marktstärke, 26. Juni 2014,   
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/review-wba-markets/statement/   

 39  Siehe https://www.acm.nl/en/publications/publication/14471/Study-into-the-cost-of-capital-WACC-of-KPN/ 

https://www.acm.nl/en/publications/publication/14471/Study-into-the-cost-of-capital-WACC-of-KPN/
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für die entsprechende Endkundenleistung handelt, abgeschrieben werden (oder diskon-

tiert werden).  

Mengennachlässe und/oder langfristige Vereinbarungen zum Netzzugang beeinflussen 

die Vorleistungspreise bedeutend. Die EU-Kommission legte bereits Kriterien für die 

Bewertung langfristiger Zugangspreise und von Mengennachlässen im Fall von FttH 

fest:  

“Ein Mengenrabatt sollte nur dann von den NRB zugelassen werden, wenn folgende 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) Es gibt nur eine Rabatthöhe pro Gebiet, die von der NRB unter Berücksichtigung 

der nationalen Gegebenheiten und der Netzarchitektur in angemessener Größe 

festgelegt wird und die gleichermaßen für Zugangsinteressenten gilt, die im be-

treffenden Gebiet mindestens die Leitungsmenge kaufen wollen, ab der der Ra-

batt zu gewähren ist, 

b) der Mengenrabatt spiegelt nur die Risikominderung für den Investor wider,  

c) über einen angemessenen Zeitraum besteht eine hinreichende Gewinnspanne 

zwischen Vorleistungs- und Endkundenpreisen, die einem effizienten Wettbe-

werber den Markteintritt ermöglicht.” 40 

Zusätzlich stellt die Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung fest: 

- “Ebenso sollten die NRB langfristige Vereinbarungen über Zugangsentgelte, die 

von Betreibern mit beträchtlicher Marktmacht mit ihren eigenen nachgelagerten 

Unternehmen, z. B. ihrer Endkundensparte, geschlossen werden, nur dann ak-

zeptieren, wenn sie den höchsten Abschlag für den langfristigen Zugang, der 

dritten Zugangsinteressenten in gutem Glauben gewährt wurde, nicht über-

schreiten.”41. 

- “Zur Ermittlung des relevanten Vorleistungsbezugspreises sollten die NRB das 

Zugangsentgelt prüfen, das der Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht dritten 

Zugangsinteressenten für die relevanten regulierten Vorleistungen tatsächlich in 

Rechnung stellt. Diese Vorleistungszugangsentgelte sollten den Preisen ent-

sprechen, die der Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht seiner eigenen End-

kundensparte in Rechnung stellt.”42 

Bei der Prüfung der Ansätze bezüglich Volumennachlässen und langfristigen Nachläs-

sen der NRBs scheint es, dass alle NRBs diese berücksichtigen (alle Werbeaktionen 

und Nachlässe werden berücksichtigt), spezielle Einzelheiten der Behandlung der Men-

gen-/langfristigen Nachlässe sind jedoch selten. Die nachfolgenden Einzelheiten bezüg-

lich der Mengennachlässe wurden in den Niederlanden festgestellt. 

                                                
 40  Anhang 1, Punkt 8. 
 41  Europäische Kommission (2013), Recommendation on costing and non-discrimination, paragraph 19. 
 42  Annex II, point iii). 
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Die niederländische NRB ACM nutzte den verhandelten Preis für VULA für ihre regulier-

ten Preise. Die verhandelten Preise enthalten zwei Arten von Mengennachlässen be-

züglich der Risikoteilung: 

1) Vorleistungsnachfrager zahlen einen ersten Investitionsanteil in Höhe von 2,5 

Millionen € mit einer Lebensdauer von 7 Jahren. Zusätzlich zahlen sie eine ein-

malige Investition pro angeschlossenen Metro-Core-Knoten (MC). Dieser Inves-

titionsbetrag ist unterschiedlich in Abhängigkeit von der Anzahl der angeschlos-

senen MC-Standorte (max. 161). 

2) Zudem hängt der Preis von der Blockgröße ab, wenn Ports bestellt werden 

(5000 oder 10.000).  

ACM scheint den Ansatz der Preis-Kosten-Schere bei der Prüfung der Mengen- und 

langfristigen Nachlässe berücksichtigt zu haben: 

 Bevor diese genehmigt werden, bewertet ACM, ob die Volumennachlässe 

transparent, objektiv und nicht selektiv sind. ACM prüft, ob der gegebene Men-

gennachlass durch KPN auf der Endkundenebene nicht höher ist als der maxi-

male Nachlass, der einem alternativen Betreiber mit einer angemessenen Größe 

gegeben wird.  

 Bezüglich der langfristigen Nachlässe hat ACM den Prozentsatz des maximalen 

Nachlasses, den KPN für Verträge über 3 Jahre hinaus anwenden kann, be-

grenzt (somit hat ein 5-Jahresvertrag denselben langfristigen Nachlass wie ein 

3-Jahresvertrag). Dies stimmt mit dem angewandten Kundenbindungszyklus 

von 3 Jahren im PKS-Test überein.    

4.6 Relevante Periode 

Im Grundsatz vergleicht der Preis-Kosten-Scheren-Test die Kosten des modellierten 

Betreibers mit den Umsätzen eines bestimmten Angebots (meistens pro Monat). Um 

Einmalkosten angemessen einzubeziehen, werden diese über die für den Business-

Case relevante Zeit verteilt. NRBs müssen die relevante Periode identifizieren, die nor-

malerweise der geschätzten durchschnittlichen Kundenvertragsdauer für das vom Refe-

renzbetreiber angebotene Produkt entspricht. 

Über diese Periode trägt der Endkunde zur Deckung bei von (a) nachgelagerten Kos-

ten, die nach Maßgabe einer Abschreibungsmethode oder der relevanten ökonomi-

schen Lebensdauer für die benutzen Kapitalgüter annualisiert werden und (b) anderen 

nachgelagerten Kosten (wie Kundenakquisitionskosten), die der Betreiber über die 

Kundenbindungsdauer zu decken versucht. Es gibt darüber hinaus die Option, eine 

längere Periode zu benutzen, die dem gesamten Produktlebenszyklus oder gar multip-

len Investitionszyklen entspricht. Dies steht auch in Bezug zur Wahl des Multiperioden-

ansatzes (Steady State oder Discounted Cash Flow, siehe Abschnitt 4.7). 
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Die Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung bemerkt, dass für 

NGA-Produkte andere Kundenbindungsdauern gelten können als für Standardbreit-

band: “When estimating the average customer lifetime, NRAs should take due account 

of the different characteristics and competitive conditions of the provision of services 

over NGA networks compared to the legacy copper network, where these are likely to 

result in users of NGA networks having different average customer lifetimes compared 

to users of the copper network”.43. 

Die BEREC-Leitlinien stimmen zu, dass die relevante Zeitperiode bei kundenbezoge-

nen Investitionen nach Maßgabe der geschätzten durchschnittlichen Kundenbindungs-

dauer gesetzt werden sollte und bei anderen Investitionen nach der ökonomischen Le-

bensdauer der Kapitalgüter44.  

Der EU-Benchmark zeigt, dass die durchschnittliche Kundenbindungsdauer zwischen 

12 Monaten (Österreich) und 55 Monaten (Deutschland) variiert. Im Durchschnitt be-

trägt die durchschnittliche Kundenbindungsdauer ungefähr 37 Monate. Die folgende 

Tabelle zeigt weitere Details. 

Tabelle 8:  Durchschnittliche Kundenbindungsdauer – EU-Benchmarks 

 Kunden-
bindungsdauer 

(Monate) 

Anmerkungen  

Deutschland 55,1 BNetzA führte in 2016 Marktforschung mit Blick auf die durch-

schnittliche Kundenbindungsdauer durch45.  

Griechenland 24-36 EETT bestimmte eine Formel für die Berechnung der durch-
schnittlichen Kundenbindungsdauer. Diese basiert auf der churn 

rate der Kunden nach Maßgabe der folgenden Formel46: 
−1/(LN(1−A)), wobei A die Kündigungsrate ist und LN der natürli-
che Logarithmus. 

Dänemark 48 Auf Input von allen dänischen Betreibern basierend (einschl. 
Incumbent) kürzliche Anpassung von 60 auf 48 Monate. Fokus-
sing auf alternative Betreiber hätte zu einer niedrigen Kundenbin-

dungsdauer geführt47. 

                                                
 43   European Commission (2013), Recommendation on consistent non-discrimination obligations and 

costing methodologies to promote competition and enhance the broadband investment environment, 
Annex II, point (v). 

 44  BEREC (2014), Guidance on the regulatory accounting approach to the economic replicability test (i.e. 

ex-ante/sector specific margin squeeze tests), BoR (14) 190,   
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/g
uidelines/4782-berec-guidance-on-the-regulatory-accounting-approach-to-the-economic-replicability-
test-ie-ex-antesector-specific-margin-squeeze-tests, paragraph 4.3 

 45 Bundesnetzagentur (2016), Decision BK3-16/008, Zugang zu UKW-Antennen und Endnutzerentgelte,  

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/1BK-
Geschaeftszeichen-Datenbank/BK3-GZ/2016/2016_0001bis0999/2016_0001bis0099/BK3-16-
0008/BK3-16-0008_Tenor_Entgelte_Download_bf.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

 46  Government gazette (second issue, nr 7583, Annex I  ‘Methodology definition and general principles 

of the testing module for single-play or multi-play service tariffs provided by companies with a powerful 
market position (PMP)’. 

 47 DBA (2014), Consultation note on margin squeeze tests. 

http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/4782-berec-guidance-on-the-regulatory-accounting-approach-to-the-economic-replicability-test-ie-ex-antesector-specific-margin-squeeze-tests
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/4782-berec-guidance-on-the-regulatory-accounting-approach-to-the-economic-replicability-test-ie-ex-antesector-specific-margin-squeeze-tests
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/4782-berec-guidance-on-the-regulatory-accounting-approach-to-the-economic-replicability-test-ie-ex-antesector-specific-margin-squeeze-tests
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 Kunden-
bindungsdauer 

(Monate) 

Anmerkungen  

Irland 42 Das gegenwärtige DCF-Model benutzt eine Kundenbindungs-
dauer von 42 Monaten, um Kundengewinnungskosten zu vertei-
len. Die tatsächliche Lebensdauer ist bei über 60 Monaten anzu-

setzen48. ComReg betont, dass die Kundenbindungsdauer beo-
bachtet werden muss, da sie sich mit dem Ausrollen der NGA-
Netze verändern kann. 

Italien 24 24 Monate werden für AGCOMs DCF-Model benutzt, da dies die 

beobachtete durchschnittliche Kundenbindungsdauer ist49. 12 
Monate werden für den Periodentest benutzt. 

Niederlande 36 Pragmatische Setzung auf 36 Monate als vernünftige Payback-
Periode für die benutzten Business-Cases. 
In Business-Cases mit deutlich längeren Payback-Perioden wird 
dem SMP-Betreiber die Verwendung der anfänglichen Vertrags-

dauer erlaubt50. 

Österreich 36 Gleiche Lebenszeit für NGA- und kupferbasierte Dienste 

Spanien 27 Da das Markenimage und andere Aspekte bei Neuanbietern de-
nen des SMP-Betreibers unterlegen sein können, entschloss sich 
CMT, die durchschnittliche Kundenbindungsdauer von Kupfer-
breitbandprodukten von Telefónica weiter zu benutzen. CMT wird 
die Kundenbindungsdauer auf Basis der Statistik jährlich überprü-

fen51. 

Durchschnitt 36 – 37,5  

 

Im Allgemeinen verwenden Regulierungsbehörden entweder Marktdaten (Statistiken 

und Benchmarks) oder beziehen sich auf die Kundenbindungsdauer in den relevanten 

Business-Cases. Bei beiden Ansätzen zeigt sich eine ähnliche Streuung, die durch die 

länderspezifischen Marktumstände erklärt werden kann. 

Nur Dänemark stellt explizit heraus, dass die verwendeten Marktdaten Daten vom 

SMP-Betreiber einschließen und dass die Kundenbindungsdauer niedriger wäre, wenn 

nur Daten von alternativen Betreibern benutzt würden. Die Praxis der anderen Länder 

ist in Bezug auf diesen Aspekt unklar. 

Zwei Regulierungsbehörden verwenden die gleiche Kundenbindungsdauer für Stan-

dard- und NGA-Breitband (Österreich und Spanien). Spanien betont allerdings, dass es 

diesen Ansatz auf der Basis der jährlichen Statistiken regelmäßig überprüft. In diesem 

Zusammenhang ist zu betonen, dass spezifische NGA-Marktdaten oft nicht zur Verfü-

                                                
 48  ComReg (2013), Next Generation Access (‘NGA’): Remedies for Next Generation Access Markets, 

ComReg Document 13/11 and ComReg Decision D03/13, section 10.530. 
 49  European Commission (2010), Decision regarding Case IT/2010/1103: Margin squeeze test guide-

lines, 6 August 2010. 
 50  OPTA (2011, Decision of 29 December 2011 regarding Market Analysis Unbundled Access, article 

8.3.2, section 538, https://circabc.europa.eu/sd/a/a72dee73-0cdb-4fa4-8b4c-11a89b5e0c97/  
Besluit%20Ontbundelde%20toegang%20(openbare%20versie)%20def%2029dec11.pdf 

 51 CMT (2009), Resolution AEM 2009/1106, section IV 2.4. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/a72dee73-0cdb-4fa4-8b4c-11a89b5e0c97/%09Besluit%20Ontbundelde%20toegang%20(openbare%20versie)%20def%2029dec11.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/a72dee73-0cdb-4fa4-8b4c-11a89b5e0c97/%09Besluit%20Ontbundelde%20toegang%20(openbare%20versie)%20def%2029dec11.pdf
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gung stehen. Zwei Regulierungsbehörden beschreiben allerdings den gegenwärtigen 

Trend im MAG-Markt: 

 Vereinigtes Königreich: Ofcom bemerkt, dass Daten zu Standard-Breitband 

verfügbar sind, dieses Marktsegment allerdings recht stabil ist und möglicher-

weise nicht mit NGA-Breitband gleichgesetzt werden kann. Die Erfahrung in 

dem Vereinigtes Königreich mit NGA-Breitband hat zudem gezeigt, dass die 

Verweildauer der Kunden von alternativen Betreibern wegen der vielen Werbe-

angebote sich verringert hat. 

 Dänemark: Die DBA hat bemerkt, dass die durchschnittliche Kundenbindungs-

dauer (für alle Betreiber) für Preis-Kosten-Scheren-Tests sich von 60 auf 48 

Monate verringert hat. Zwar unterscheidet DBA nicht zwischen den Kundenbin-

dungsdauern von alternativen Betreibern und Incumbent, die Behörde betont 

aber, dass sich ein signifikanter Rückgang im Marktanteil zugangsbasierter Be-

treiber in Dänemark ereignet hat (die Marktanteile der wichtigsten Wettbewerber 

Telia and Telenor haben sich in den letzten vier Jahre halbiert), während die 

Position des Incumbents im Übergang zu NGA-Breitband stabil war. 

4.7 Periodentest versus Mehr-Perioden-Ansätze 

Zusätzlich zum letzten Abschnitt über Kundenbindungsdauern, beschreibt dieser Ab-

schnitt komplementäre Aspekte der Allokation von Kosten und Umsätzen über die rele-

vante Zeitperiode eines Tests. Es können die folgenden Ansätze unterschieden wer-

den: 

 Periodenansatz („period-by-period approach“), 

 Mehr-Perioden-Ansatz in Form des 

o Discounted-Cash-Flow-Ansatzes (DCF-Ansatzes) oder 

o sog. Steady-State-Ansatzes. 

Der Periodenansatz („period-by-period approach“ / Period-by-Period-Ansatz) kann das 

Geschäftsjahr als Basis der Analyse verwenden. Wenn das Geschäftsjahr als relevante 

Zeitperiode verwendet wird, werden die in diesem Jahr angefallenen Kosten und Um-

sätze berücksichtigt. Dies bedeutet, dass einmalige, nicht wiederkehrende Kosten und 

Umsätze in voller Höhe in dem Preis-Kosten-Scheren-Test dieses Jahres angesetzt 

werden und zwar unabhängig davon, dass sie für mehrere Jahre wirtschaftlich relevant 

sein mögen.  

Dieser Periodenansatz kann zu einer unangemessenen Allokation von Kosten und Um-

sätzen über die Zeit führen. Bei diesem Ansatz kann deshalb eine Preis-Kosten-Schere 

in einem Geschäftsjahr bestehen, die in dem folgenden Geschäftsjahr wieder ver-

schwindet, obwohl sich an den Kosten, den Vorleistungs- und Endkundenpreisen und 

der Verteilung der Kunden nichts geändert hat. 
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Der Mehr-Perioden-Ansatz, wie er in der Empfehlung zur Kostenberechnung und Nicht-

diskriminierung vorgesehen ist, vermeidet solche Verzerrungen, da ein- und ausgehen-

de Cash-Flows über die relevante Zeitperiode verteilt werden. Bei Nutzung eines Mehr-

Perioden-Ansatzes in der Form einer DCF-Analyse, werden ein- und ausgehende 

Cash-Flows für die relevanten Endkundenprodukte abdiskontiert. Die Cash-Flows un-

terscheiden sich typischerweise zwischen den Perioden. Sie hängen von Parametern 

wie unterschiedlichen Endkundentarifen, Kundenzahlen und unterschiedlichen Kosten-

parametern ab, die wiederum von Investitionen, Betriebskosten, Marketingstrategien 

usw abhängen. 

Idealerweise setzt eine DCF-Berechnung vollkommene Informationen voraus, also über 

den Take-up von Kundenzahlen über die Zeit, sowie über die Entwicklung der Vorleis-

tungs- und Endkundenpreise und der relevanten nachgelagerten Kosten (Downstream-

Costs). Jede Komponente, die im Preis-Kosten-Scheren-Test berücksichtigt wird, muss 

für jede relevante Periode bestimmt werden.  

Aus einer Business-Case-Perspektive entspricht der Zeithorizont der Lebenszeit des 

getesteten Produktportfolios. Das Ergebnis der Analyse ist der Barwert (Net-Present-

Value, NVP) aller erwarteten künftigen Cash-Flows für das relevante Produktportfolio. 

Wenn der Barwert positiv ist, generiert das Portfolio einen Gewinn für den Betreiber. 

Wenn der Barwert negativ ist, führt das Portfolio zu einem Verlust und damit zu einer 

Preis-Kosten-Schere. 

Der DCF-Ansatz ist komplex und aufwendig, da die Berechnungen für jede betrachtete 

Zeitperiode dupliziert werden müssen, für die sich die prognostizierten Werte für Markt-

anteile, Umsätze und Kosten unterscheiden. Wenn sich keine fundierten Prognosen 

dieser Parameter modellmäßig ableiten lassen, kann die Verwendung des DCF-

Ansatzes nur schwerlich gerechtfertigt werden. 

Der sog. Steady-State-Ansatz nimmt an, dass die gegenwärtige Marktsituation über den 

relevanten Zeitraum unverändert bleibt. In Bezug auf die Endkundenseite bedeutet dies 

eine konstante Zahl an Kunden mit einem konstanten Nutzerprofil für die relevanten 

Produkte. 

Für die Endkundendienste sind alle notwendigen Vorleistungen, Netzinvestitionen und 

andere benötigte Betreiberinputs identifiziert. Danach werden die korrespondierenden 

nachgelagerten Kosten (Downstream-Costs) bestimmt, um die relevanten Endkunden-

produkte zu produzieren. Die Endkundenprodukte generieren im Einklang mit der (an-

genommenen) konstanten Endkundenzahl Umsätze und führen zu Kosten nach Maß-

gabe der benötigten Vorleistungen, Netze und anderer erforderlicher Betreiberaktivitäten. 

Der sog. Steady-State-Ansatz ist also ein Mehr-Perioden-Ansatz in dem Sinne, dass 

ein- und ausgehende Cash-Flows (Umsätze und Kosten) nach Maßgabe der Verursa-

chung alloziert, abdiskontiert und über die relevante Zeitperiode verteil werden, um mo-

natliche Kosten und Umsätze zu berechnen (unter Verwendung der Annuitätsformel 
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und der Lebensdauer von Anlagen bzw. der Kundenbindungsdauer). Auf diese Weise 

werden konstante monatliche Umsätze und Kosten bestimmt. Eine Preis-Kosten-

Schere besteht, wenn die Summe der berechneten monatlichen Umsätze nicht die 

Summe der berechneten monatlichen Kosten sowie der Vorleistungskosten deckt. 

Der Steady-State-Ansatz kann als pragmatische und vernünftige Approximation des 

DCF-Ansatzes angesehen werden, insbesondere bei Fehlen verifizierter Dateninputs 

für künftige Entwicklungen, die für ein DCF-Modell zu prognostizieren sind. In der Pra-

xis wird ein Steady-State-Modell regelmäßig aktualisiert (z.B. auf jährlicher Basis) um 

Abweichungen des Modells von der Markrealität zu korrigieren. BEREC bemerkt in 

seinen Guidelines on regulatory accounting dass: “…whether a discounted cash flow 

(DCF) analysis or another approach is most appropriate should be up to the NRA. In 

BEREC’s view there is no approach which is clearly preferable to all others.”52 Die fol-

gende Tabelle gibt einen Überblick. 

Tabelle 9:  Preis-Kosten-Scheren-Ansätze: Alllokation von Kosten und Umsätzen 

über die Zeit (Period-by-Period, DCF und Steady State)  

 Period-by-Period DCF Steady State 

Zeitperiode Geschäftsjahr Produktlebenszyklus Annualisierung aller Umsätze  und 
Kosten unter Verwendung der 
Kundenbindungsdauer bzw. der 
ökonomischen Nutzungsdauer 

Umsätze Umsätze während 
des Geschäftsjahres 

(Abdiskontierte) für 
jedes Jahr des Pro-
duktlebenszyklus 
prognostizierte Um-
sätze   

Alle Umsätze, basierend auf der 
Steady-State- Kundenzahl und 
gegenwärtigen Preisen; alle Um-
sätze annualisiert unter Verwen-
dung der Kundenbindungsdauer 

Kosten Kosten während des 
Geschäftsjahres 

(Abdiskontierte) für 
jedes Jahr des Pro-
duktlebenszyklus 
prognostizierte Kos-
ten 

Alle Kosten, die mit der Kunden-
zahl und den Kundennutzungspro-
filen korrespondieren; alle Kosten 
annualisiert unter Verwendung der 
Kundenbindungsdauer bzw. öko-
nomischen Nutzungsdauer der 
Anlagen 

Preis-Kosten-
Scheren-Test-
Kalkulierung 

Vergleich von Um-
sätzen und Kosten: 
Keine Preis-Kosten-
Schere, wenn Um-
sätze die Kosten 
übersteigen 

Berechnung des 
Barwertes (NPV): 
Keine Preis-Kosten-
Schere, wenn Bar-
wert (NPV) größer 
oder gleich null 

Vergleich der annualisierten Um-
sätze und Kosten: Keine Preis-
Kosten-Schere, wenn die annuali-
sierten Umsätze mindestens die 
annualisierten Kosten decken 

Daten-
erfordernisse 

Umsätze und Kosten 
des Geschäftsjahres 

Umsätze und Kosten 
für jedes Jahr des 
Produktlebenszyklus 

Umsätze und Kosten für die 
Steady-State-Situation 

Quelle: WIK 

                                                
 52  BEREC (2014), Guidance on the regulatory accounting approach to the economic replicability test (i.e. 

ex-ante/sector specific margin squeeze tests), BoR (14) 190, section 41,172,   
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/g
uidelines/4782-berec-guidance-on-the-regulatory-accounting-approach-to-the-economic-replicability-
test-ie-ex-antesector-specific-margin-squeeze-tests 
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Der Vergleich der Ansätze der EU-Regulierungsbehörden zeigt das Folgende: 

 Nur in Italien wird ein Period-by-Period-Ansatz noch benutzt (zwei aufeinander 

folgende Jahre, nur variable Kosten). Parallel dazu wird aber ein DCF-Test 

durchgeführt (alle Kosten für eine Periode von 24 Monaten). 

 Im Allgemeinen verwenden EU-Regulierungsbehörden Mehr-Perioden-Ansätze. 

Fünf NRBs benutzen einen Steady-State-Ansatz (Österreich, Dänemark, 

Deutschland, Griechenland und UK) und vier Behörden verwenden einen DCF-

Ansatz (Niederlande, Irland, Italien und Spanien). 

 Die irische53 und die niederländische Regulierungsbehörde54 sprechen sich für 

die Verwendung des DCF-Ansatzes im Kontext von NGA aus wegen der Unsi-

cherheit über Kundenzahlen und langfristige Ausbaukosten von Glasfasernet-

zen. Regulierungsbehörden, die den DCF-Ansatz verwenden, benötigen ver-

lässliche Prognosedaten in Bezug auf die Entwicklung von Kundenzahlen, Pe-

netrationsraten, Preisen und nachgelagerte Kosten (u.a. Netzkosten und Ver-

marktungskosten).  

(a) Prognosen der Kundenzahlen basieren oft auf Schätzungen des SMP-

Betreibers (Irland, Italien, Niederland). Für Spanien ist nicht klar, auf wel-

cher Basis die Prognose beruht. 

(b) Zusätzlich werden historische Daten erhoben, entweder um die Progno-

sen zu verifizieren (Niederlande, Irland) oder um die Prognose daraus 

abzuleiten (vermutlich Spanien). In Irland und Spanien resultierte dies in 

einer formalen Verpflichtung, Daten bereitzustellen. In Spanien muss der 

SMP-Betreiber Telefónica alle 6 Monate für jedes Produkt aktualisierte In-

formationen über Kundenzahlen und Netzkosten bereitstellen55. In Irland 

ist Eircom verpflichtet, ein sogenanntes jährliches compliance-statement 

auf der Basis von tatsächlichen Kosten und Mengen und zusätzlich auf 

monatlicher Basis Informationen über NGA-Kunden abzugeben.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass Regulierungsbehörden, die den DCF-Ansatz 

verwenden, Mechanismen implementiert haben, um zuverlässige Prognosedaten zu 

bekommen. Dies ist wichtig angesichts des Kommentars von Ofcom zum Preis-Kosten-

Scheren-Test für VULA: “…the information provided pre-launch would be based on 

forecasts (in particular of revenues) rather than actual.” und “…assessing the reasona-

bleness of those forecasts would be challenging.”56. Ofcom hob darüber hinaus hervor: 

“…it may not be possible to identify whether the forecasts provided by BT were reason-

able…”  

                                                
 53  ComReg (2013), Next Generation Access (‘NGA’): Remedies for Next Generation Access Markets, 

ComReg Document 13/11 and ComReg Decision D03/13, Seite 200. 
 54  European Commission (2013), Notification to the Commission under case NL/2013/1439. 
 55 CMT (2012), MST approaches for NGA,   

http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dbbcf685-b65c-4c54-b8e0-
8db6127b0e30&groupId=10138 

 56  Ofcom (2014), Fixed Access Market Reviews: Approach to the VULA margin, section 4.90, 494. 

http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dbbcf685-b65c-4c54-b8e0-8db6127b0e30&groupId=10138
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=dbbcf685-b65c-4c54-b8e0-8db6127b0e30&groupId=10138
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In Verbindung dazu steht, ob die Regulierungsbehörde den SMP-Betreiber verpflichtet 

hat, den Ex-ante-Preis-Kosten-Scheren-Test selbst durchzuführen auf der Basis von 

zur Verfügung gestellten Werkzeugen (Niederlande, Irland). Wenn so etwas implemen-

tiert ist, wird es leichter, den SMP-Betreiber zu verpflichten, seine eigenen Prognoseda-

ten zu verifizieren.  

4.8 Abschreibungsmethode 

BEREC bemerkte in seinen Guidelines on regulatory accounting57: “Most NRAs opt for 

a linear depreciation method due to simplicity and the current accounting setup of the 

SMP operator”. Die Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung 

schreibt keine spezifische Methode vor und stellt lediglich fest: “…the depreciation me-

thod used should be appropriate to the asset in question and the economic lifetime…”. 

Lineare Abschreibung führt zu vernünftigen konstanten jährlichen Kapitalkosten, wenn 

eine große Zahl an relevanten Anlagegütern eingesetzt wird und die gesamte Kapital-

basis ein Mix an alten und neuen Einheiten ist. Im Falle von neuen (NGA)-Anlagegütern 

kann es vorkommen, dass zu einem Zeitpunkt eine große Zahl an neuen Einheiten ge-

kauft wird und folglich die Kapitalkosten am Anfang relativ hoch sind. Dies würde in 

hohen Abschreibungskosten für NGA-Dienste in den ersten Jahren resultieren und hö-

here Endkundenpreise würden einen Einfluss auf die Kundenzahl haben. 

Die Abschreibungsmethode beeinflusst zusammen mit der Anlagenlebensdauer die im 

Preis-Kosten-Scheren-Test benutzten Abschreibungskosten. Ein anderer Einflussfaktor 

ist, wie graduell der NGA-Netzausbau vorgenommen wird. Wenn der Netzausbau gra-

duell erfolgt, ergibt sich auch eine graduelle Aktivierung der NGA-Ausrüstungsgüter und 

ein gradueller Abschreibungsverlauf. 

Die niederländische Behörde ACM beschreibt in ihrer Marktanalyse zum entbündelten 

Netzzugang58, dass der SMP-Betreiber KPN eine lineare Abschreibungsmethode mit 

bestimmten Nutzungsdauern benutzt. 

ACM akzeptierte diesen Ansatz, behielt sich allerdings das Recht vor, Änderungen im 

Lichte des NGA-Netzausbaus zu verlangen. In Bezug auf die ökonomische Abschrei-

bungsmethode stellte KPN fest, dass sie nicht in der Lage wäre, diese komplexere Me-

thode umzusetzen. 

Gleichwohl benutzt die irische Regulierungsbehörde ComReg die wirtschaftliche Ab-

schreibung für verschiedene Netzelemente, die in ihrer NGA-Entscheidung beschrieben 

                                                
 57  BEREC (2014), section 3.2.1,   

http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/g
uidelines/4782-berec-guidance-on-the-regulatory-accounting-approach-to-the-economic-replicability-
test-ie-ex-antesector-specific-margin-squeeze-tests 

 58  ACM (2011), Market decision unbundled access, section E 2.2.3, Seite 501, http://www.ispam.nl/wp-

content/uploads/2011/12/Besluit-Ontbundelde-toegang-openbare-versie-correctie-29dec11.pdf 

http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/4782-berec-guidance-on-the-regulatory-accounting-approach-to-the-economic-replicability-test-ie-ex-antesector-specific-margin-squeeze-tests
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/4782-berec-guidance-on-the-regulatory-accounting-approach-to-the-economic-replicability-test-ie-ex-antesector-specific-margin-squeeze-tests
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/4782-berec-guidance-on-the-regulatory-accounting-approach-to-the-economic-replicability-test-ie-ex-antesector-specific-margin-squeeze-tests
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werden59. ComReg verwendet die ökonomische Abschreibungsmethode für OLT, 

DSLAM und ESS60. ComReg war der Auffassung, dass dies kein unvernünftiger Ver-

waltungsaufwand für den SMP-Betreiber Eircom darstellte. 

Auf dem oben gesagten basierend, scheint üblicherweise die lineare Abschreibung 

verwendet zu werden. Jedoch auch die ökonomische Abschreibung wird manchmal 

ebenfalls verwendet oder zumindest in Betracht gezogen. Der limitierende Faktor bei 

der ökonomischen Abschreibung ist die Buchhaltung des SMP-Betreibers. In Deutsch-

land benutzt der SMP-Betreiber Telekom eine lineare Abschreibung, wie im Geschäfts-

bericht 2013 erwähnt61. 

4.9 Transparenz und Flexibilität in der Implementierung von Preis-

Kosten-Scheren-Tests 

Wenn Regulierungsbehörden Preis-Kosten-Scheren-Tests implementieren, wird die 

Frage aufgeworfen, wie Transparenz gegenüber den involvierten Marktteilnehmern ge-

währt werden soll und gleichzeitig ein notwendiges Maß an Flexibilität bewahrt wird, um 

auf neue Situationen angemessen regieren zu können. Siehe dazu auch Abschnitt 3.1 

der Studie. 

In Bezug auf eine transparente Implementierung des Preis-Kosten-Scheren-Tests las-

sen sich die folgenden Elemente identifizieren: 

1. Klare Prinzipien für den Preis-Kosten-Scheren-Test 

2. Klare Verfahren für den Test 

3. Klarheit bezüglich der Tools und des Datensatzes 

4. Klare Verfahren über die Folgen, wenn eine Preis-Kosten-Schere festgestellt wird. 

Prinzipien für den Preis-Kosten-Scheren-Test  

Um die Transparenz zu verbessern, können Regulierungsbehörden die Prinzipien in 

einer öffentlichen Anhörung zur Diskussion stellen und diese auf der Basis der Stel-

lungnahmen der Marktteilnehmer verfeinern. Wie bei anderen Konsultationsdokumen-

ten, muss das Prinzipiendokument eine Balance zwischen Klarheit und Flexibilität in 

bestimmten Implementierungsaspekten herstellen. 

Klare Verfahren für den Test 

Es sollte festgelegt werden, wann und wie der Test angewendet wird und was die Fol-

gen sind, wenn eine Preis-Kosten-Schere festgestellt wird. Die Empfehlung zur Kosten-

                                                
 59  ComReg (2013), Decision on NGA Remedies, section 10.630. 
 60  OLT = Optical Line Termination, DSLAM=Digital Subscriber Line Access Multiplexer, ESS=Electronic 

Switching System for the purpose of providing voice calls. 
 61 Deutsche Telekom (2013), Annual Report of 2013, Seite 173. 
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berechnung und Nichtdiskriminierung sieht vor, dass die Regulierungsbehörden Einzel-

heiten über den Ex-ante-Test sowie das Verfahren publizieren. In dieser Hinsicht be-

merkt die Empfehlung: “… the NRA can start the procedure on its own initiative or at the 

request of third parties, at any time but no later than three months after the launch of 

the relevant retail product, and will conclude it as soon as possible and in any case 

within four months from starting the procedure.”62 

Die meisten hier untersuchten Regulierungsbehörden veröffentlichen ihre Verfahren im 

Detail. Tests werden zumeist dann vorgenommen, wenn neue Endkundenprodukte ein-

geführt werden oder Preise von Endkundenprodukten und Vorleistungen geändert wer-

den. 

Interessant ist, wer den Test durchführt, die Regulierungsbehörde oder der SMP-

Betreiber. In den Niederlanden und Irland stellen die Regulierungsbehörden dem SMP-

Betreiber Tools zur Verfügung, die diesen in die Lage versetzen, selbst das Fehlen ei-

ner Preis-Kosten-Schere zu verifizieren, bevor er einen neuen Endkundentarif einführt. 

Klarheit bezüglich der Tools und des Datensatzes  

In den Niederlanden und Irland muss der SMP-Betreiber die Preis-Kosten-Scheren-

Tools auf Basis seiner Daten selbst anwenden, bevor er neue Endkundentarife einführt. 

Dies verbessert die Transparenz auf Seiten des SMP-Betreibers. Alternative Betreiber 

kennen dagegen nur das Tool, nicht jedoch die (vertraulichen) Daten des SMP-

Betreibers. 

Um die Transparenz zu verbessern, können die Tools zusammen mit den Prinzipien in 

einer öffentlichen Anhörung zur Diskussion gestellt werden. 

Die Regulierungsbehörde wird darüber hinaus die Daten validieren, die sie vom SMP-

Betreiber oder anderen Quellen bekommt. Es gibt kaum Informationen darüber, wie 

dies in der Praxis geschieht und es ist wahrscheinlich, dass Regulierungsbehörden hier 

diskretionäre Spielräume haben, obwohl die Anpassung der EEO-Daten klar kenntlich 

gemacht und gegenüber allen Marktteilnehmern begründet werden sollte. 

Klare Verfahren über die Folgen, wenn eine Preis-Kosten-Schere festgestellt wird 

Für den Fall, dass eine Preis-Kosten-Schere identifiziert wird, muss das Verfahren fest-

legen, wie diese zu beheben ist, entweder durch Anhebung des Endkundenpreises o-

der Senkung des Vorleistungspreises oder eine Kombination aus beiden. Oft wird diese 

Entscheidung dem SMP-Betreiber überlassen. 

                                                
 62  European Commission (2013), Recommendation on consistent non-discrimination obligations and 

costing methodologies to promote competition and enhance the broadband investment environment, 
C(2013) 5761 final, Article 56,57, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-
recommendation-consistent-non-discrimination-obligations-and-costing-methodologies.  
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Ofcom stellt fest, dass eine Preis-Kosten-Schere zu beträchtlichen Strafzahlungen füh-

ren kann, spezifiziert diese allerdings nicht, obwohl es Richtlinien veröffentlicht hat (die 

lediglich beschreiben, welche Aspekte eine Rolle spielen, wenn eine Strafzahlung fest-

zulegen ist)63. 

Einen anderen Ansatz wählt die dänische Regulierungsbehörde DBA, die klare Straf-

zahlungen und Verfahren vorgibt. 

 Wenn individuelle Ex-ante-Tests Preis-Kosten-Scheren für neu eingeführ-

te/modifizierte Endkundendienste ergeben, wird der SMP-Betreiber angewiesen, 

die Preis-Kosten-Schere um den exakt kalkulierten Betrag (z.B. 1,2 Euro) zu 

korrigieren. Der SMP-Betreiber hat die Flexibilität, entweder den Vorleistungs-

preis zu verringern oder den Endkundentarif zu erhöhen (oder beides zu kombi-

nieren), damit die Preis-Kosten-Schere verschwindet. 

 Wenn DBA beim jährlichen Test feststellt, dass für eine komplette Produktfamilie 

eine Preis-Kosten-Schere besteht, hat der SMP-Betreiber die Vorleistungspreise 

für das folgende Jahr unterhalb des Niveaus der LRAIC zu verringern (um einen 

Betrag, der der kalkulierten Preis-Kosten-Schere entspricht). Dies kompensiert 

die alternativen Betreiber für die Verluste, die sie auf Grund der Preis-Kosten-

Schere im vergangenen Jahr gemacht haben. 

                                                
 63  Ofcom (2011), Penalty guidelines, S. 392 Communications Act 2003, published 13 June 2011. 
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5 Schlussfolgerungen 

Das Ziel der Studie war, aktuelle und zukünftige Ex-ante-Preis-Kosten-Scheren-

Ansätze (PKS-Ansätze) der europäischen nationalen Regulierungsbehörden (NRBs) in 

Bezug auf Next Generation Access (NGA) zu untersuchen. PKS-Tests sind auch unter 

dem Namen wirtschaftliche Nachbildbarkeitstests (Economic Replicability Tests (ERT)) 

bekannt und in der Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung definiert. 

NGA wird durch die NRB im Allgemeinen durch die Verwendung von optischen Glasfa-

serelementen im Netzwerk definiert und über die Fähigkeit, verbesserte Dienste anzu-

bieten. Darüber hinaus wird auf relevante Netzwerkarchitekturen (FTTH / FTTC etc.) 

verwiesen. NGA wird allgemein nicht durch die Nennung einer bestimmten Mindestge-

schwindigkeit definiert. Allerdings lassen BEREC Leitlinien Spielraum für nationale Re-

gulierungsbehörden, kupferbasierte Dienste als NGA zu kennzeichnen, wenn sie NGA-

Eigenschaften haben. 

Die Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung fokussiert auf den 

PKS-Test zwischen Endkunden und Vorleistungsprodukten. Allerdings werden andere 

Arten von wettbewerbsbezogenen Tests wie der Kostenvergleich von zwei Vorleis-

tungsdiensten auf unterschiedlichen Ebenen der Wertschöpfungsstufe nicht ausge-

schlossen. Diese Kosten-Kosten-Scheren-Tests gewährleisten nicht nur unterschiedliche 

mögliche Geschäftsmodelle alternativer Betreiber, sondern verbinden auch die Preise für 

kupferbasierten Zugang zu FTTC-basiertem Zugang. Auf diese Weise wird sichergestellt, 

dass erstens Kupfer eine wettbewerbliche Plattform bleibt und zweitens, dass auf Kupfer-

LLU basierende Geschäftsmodelle nicht durch die Preissetzung von vergleichbaren NGA-

Vorleistungsprodukten bedroht werden. 

Der gängigste Ansatz des PKS-Tests ist die Durchführung des Tests vor der Markteinfüh-

rung individueller Endkundenprodukte. Die meisten der europäischen NRBs kombinieren 

diese vor der Markteinführung durchgeführten Tests mit einem jährlichen Portfolio-Test für 

Endkundenprodukte.  

Es gibt mehrere Gründe für den kombinierten Ansatz: zum einen um sicherzustellen, dass 

alle Gemeinkosten berücksichtigt werden, zum zweiten um prognostizierte Daten zu über-

prüfen (Österreich) oder zum dritten um den Einfluss von Aktionstarifen zu überprüfen 

(Spanien). Allerdings gibt es auch Länder, ohne kombinierten Ansatz bezüglich NGA: Die 

Niederlande, Spanien und in einigen Fällen Irland führen einen individuellen Produkttest 

durch. In Großbritannien wird lediglich ein Portfoliotest für VULA durchgeführt. 

Neben den Vorleistungskosten umfasst der ERT auch nachgelagerte Kosten wie Gemein-

kosten, Netzwerkkosten und Vertriebs- und Marketingkosten. Die Bestimmung dieser Kos-

ten kann mit Blick auf das SMP-Unternehmen (Prinzip des „Equally Efficient Operator“ 

(EEO)) oder auf den alternativen Anbieter (Prinzip des „Reasonably Efficient Operator“ 

(REO)) erfolgen. Mit Blick auf NGA wird gemeinhin das EEO-Prinzip gewählt. Allerdings 
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sind Anpassungen aufgrund von Skaleneffekten erlaubt, um zu berücksichtigen, dass der 

alternative Betreiber geringere Skaleneffekte hat (Österreich, Irland und Vereinigtes König-

reich). 

Der ERT fokussiert sich auf die relevantesten NGA-Produkte. Auf der Endkundenebene 

werden diese als Flagship-Produkte bezeichnet. Auf der Vorleistungsebene sind NGA-

Bitstrom und VDSL-VULA die bedeutendsten NGA-Vorleistungsprodukte. Bei der Bestim-

mung der Kosten werden das Volumen und die langfristigen Rabatte berücksichtigt.  

Der unterstellte Zeitrahmen ist gemeinhin die durchschnittliche Vertragsdauer mit Blick auf 

die Endkundendienste. Diese variiert zwischen 12 Monaten (Österreich) bis zu 55 Mona-

ten (Deutschland). Der Test wird meist auf einer Mehrperiodenbasis angewandt. Weiterhin 

ist die Anwendung der Steady-State-Methode und der Discounted-Cash-Flow (DCF)-

Methode gleich häufig bei den Regulierungsbehörden anzutreffen. 

Um den Test in einer transparenten Weise durchzuführen, veröffentlichen die nationalen 

Regulierungsbehörden die zugrundeliegenden Prinzipien, die Vorgehensweise und in ei-

nigen Fällen das angewendete Softwaretool und darüber hinaus die Folgen, wenn eine 

Preis-Kosten-Schere festgestellt wurde. 

In Bezug auf die Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung wurde 

auch untersucht wieviel Flexibilität der NRB hat bei der Umsetzung der Empfehlung: 

 Die Effizienzannahme für die nachgelagerten Kosten sollte auf einem hypothe-

tisch ebenso effizienten Betreiber (EEO) wie dem Incumbent basieren. Unter 

bestimmten Umständen ist es jedoch zulässig, die EEO-Daten (des Incumbents) 

an eine kleinere Betriebsgröße anzupassen, wodurch höhere nachgelagerte 

Kosten möglich sind. Umstände, unter denen eine solche Anpassung möglich 

ist, können erfolglose Marktzutritts- und Marktexpansionsbemühungen in der 

Vergangenheit sein oder wenn Wachstum von alternativen Betreibern ange-

sichts der wirtschaftlichen Verhältnisse wenig realistisch ist. 

 Relevante Endkundendienste: Die wichtigsten Endkundenprodukte, so ge-

nannte Flaggschiff-Produkte, sind zu berücksichtigen. Die Kriterien sind entwe-

der Absatz und/oder Verkaufswert sowie, soweit verfügbar, Werbeausgaben. Al-

lerdings können die NRBs auch bestimmte Endkundenprodukte als Flaggschiff-

produkte bezeichnen, wenn sie für eine bestimmte Kundengruppe wichtig sind 

oder davon ausgegangen werden kann, dass sie in naher Zukunft Flaggschiff-

Produkte werden können.  

 Relevantes Vorleistungsprodukt: Die NRBs sollen unter der Berücksichtigung 

des Zeitraums der Marktüberprüfung, des Netzausbaus und der Topologie des 

SMP-Betreibers und der Inanspruchnahme der Vorleistungsdienste die wichtigs-

ten Vorleistungsprodukte auswählen. Die NRBs können auch ein neues NGA-

Vorleistungsprodukt einschließen, das sie in naher Zukunft als wichtig erwarten. 

Darüber hinaus können die NRBs das geografisch differenzierende wichtigste 
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NGA-Vorleistungsprodukt festlegen, wenn dies durch unterschiedliche Netz-

merkmale und die Nachfrage nach Vorleistungsdiensten gerechtfertigt ist. 

 Nichtregulierte Inputs, die über die Netzkosten der alternativen Betreiber hin-

ausgehen (z.B. TV-Inhalte und mobile Dienste) sollen im ERT als relevanter Pa-

rameter betrachtet werden. Es ist jedoch nicht definiert, wie es geschehen soll.  

 Aggregationsebene: Es obliegt den NRBs zu entscheiden, ob sie auf Produkt-

ebene oder auf aggregierter Ebene Produktgruppen testen wollen. 

 Relevanter Zeitraum: Neben der Flexibilität des Ansatzes für eine dynamische 

Mehrperiodenanalyse (d.h. mittels Discounted Cash Flow (DCF) oder Steady 

State) haben NRBs Flexibilität bei der Bestimmung der angewandten durch-

schnittlichen Kundenbindungsdauer. NRBs können die Kundenbindungsdauer 

für NGA-Produkte im Vergleich zu Produkten auf Kupferbasis anpassen, wenn 

unterschiedliche Merkmale und Wettbewerbsbedingungen existieren. 

 Abschreibungsmethode: Es wird oft darauf hingewiesen, dass die gewählte 

Methode dem Vermögenswert und der wirtschaftlichen Lebensdauer angemes-

sen sein soll, wodurch die Flexibilität der Auswahl einer bestimmten Methode 

ermöglicht wird. 

 Angemessener Gewinn: Kein bestimmter Wert oder eine bestimmte Methode 

ist festgelegt. So kann die NRB im Einklang mit historischen Entscheidungen 

über den WACC entscheiden und / oder zusätzliche Risikoprämien für die NGA-

Netze anwenden. 

 Endkundenkosten: Die Endkundenkostenkategorien sind grob spezifiziert, aber 

NRBs haben die freie Entscheidung, diese Kosten nach Bedarf weiter aufzutei-

len und den relevanten Kostenstandard zu bestimmen. 

 Benutzerprofile: Sie sind erforderlich, um bestimmte Umsätze / Kosten auf den 

Vorleistungs- und Endkundeneben zu berechnen. Diese können auf tatsächli-

chen Verkehrsmustern für ein bestimmtes Produkt oder auf durchschnittlichen 

Verkehrsmustern basieren. Darüber hinaus könnte argumentiert werden, dass 

Benutzerprofile geändert werden sollen, um dem modellierten alternativen Be-

treiber besser Rechnung zu tragen. 

 Einnahmen: Es obliegt den NRBs zu entscheiden, welche Umsatzkomponenten 

des Endkundenprodukts im Test berücksichtigt werden sollen. Hierzu zählt die 

Frage nach der Behandlung von Mehrwertdiensten, aber auch der Behandlung 

von Werbemaßnahmen auf der Endkundenebene. 

 Verfahren: Es ist an den NRBs zu entscheiden, welche exakte Situation einen 

Test auslöst und wie der SMP-Betreiber reagieren sollte, wenn eine Preis-

Kosten-Schere beobachtet wurde. 
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Auf Grundlage der praktischen Erfahrungen sind Anpassungen für einen EEO-

Datensatz, Änderungen zur Kundenbindungsdauer von NGA-Produkten und Änderun-

gen zum angemessenen Gewinn (WACC) als Aspekte hervorzuheben, die die größte 

Auswirkung auf die Testergebnisse haben. 

Eine wichtige Voraussetzung, um einem SMP-Betreiber eine Preisflexibilität in Bezug 

auf die NGA-Vorleistungspreise über den PKS-Test zu ermöglichen, stellt neben der 

strikteren Nichtdiskriminierungsverpflichtung das Vorliegen einer nachweisbaren Be-

schränkung des Endkundenpreises dar. Diese Beschränkung könnte auf einem kosten-

orientierten kupferbasierten Vorleistungszugang oder auf Infrastrukturwettbewerb basie-

ren. Die Empfehlung zur Kostenberechnung und Nichtdiskriminierung definiert diese 

konkurrierenden Infrastrukturen nicht. Entsprechend den Angaben der Kommission 

über die Verfügbarkeit von NGA-fähigen Festnetzen in den EU-Ländern, weist Kabel 

Docsis 3.0 mit 43% die größte NGA-Abdeckung auf, gefolgt von VDSL (38%) und FTTP 

(19%). Daher scheint es nachvollziehbar zu sein, Kabel Docsis 3.0 als eine der konkur-

rierenden Infrastrukturen zu betrachten. Dies haben die irische und die österreichische 

NRB in ähnlicher Weise begründet. 
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6 Annex: Übersicht über Preis-Kosten-Scheren-Test in der EU 

Land Welche Breitband-
produkte werden 
ex-ante getestet? 

Aggregationsniveau Effizienzannahme Kostenstandard Methode und  
relevanter Zeitraum 

WACC  
(%) 

Dänemark Breitband vs. L2-L3-
Bitstrom (einschl. 
NGA) und ULL; 

Bündelprodukte von 
Breitband und VOIP 
vs. L2-L2-Bitstrom 
(einschl. NGA) und 
ULL 

Individueller Produkttest vor Ein-
führung neuer oder modifizierter 
Endkundenprodukte; 

Jährlicher Portfoliotest (‚total test‘), 
um sicherzustellen, dass die Ge-
meinkosten gedeckt werden 

REO - Annahme, dass 
Referenzbetreiber 100.000 
Breitbandkunden hat; 
alternativ wird der Markt-
anteil des zweiten und 
dritten alternativen Betrei-
bers verwendet (7-12%). 

Für Tests vor Markteinführung: 
LRAIC  

Für jährliche Portfoliotests:  

- LRIC für Netzkosten 

- FDC für Vermarktungskosten 

Basierend auf historischen Kos-
ten 

Steady State 

48 Monate 

5,9% 

Deutschland Breitband und Spra-
che vs. Line Sha-
ring/ULL/Bitstrom 

Individueller Produkttest  REO/angepasster EEO Regulierte Netzelemente: LRIC+ 

Unregulierte, infrastrukturbezoge-
ne Kosten: LRIC+ 

Unregulierte, nicht infrastruktur-
bezogene Kosten: FAC + Ge-
meinkosten 

Basierend auf aktuellen Kosten 

Steady State 

55,1 Monate basie-
rend auf Marktunter-
suchungen in 2016 

6,58% 

Griechen-
land 

Breitband/Sprache 
vs. Mix an VUL-
A/LLU  

Individueller Produkttest  

und jährlicher Portfoliotest. 

EEO (formal mit Marktan-
teil von 10,5%, in der Pra-
xis 12,5%) 

ATC basierend auf historischen 
Kosten für den Portfoliotest; 

LRIC für individuelle Bündel; 

ATC für Portfolios 

Steady State 

Kundenbindungsdau-
er basierend auf 
Churn-Raten (ge-
schätzt 36 Monate) 

12,3% 
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Land Welche Breitband-
produkte werden 
ex-ante getestet? 

Aggregationsniveau Effizienzannahme Kostenstandard Methode und  
relevanter Zeitraum 

WACC  
(%) 

Irland NGA-Breitband vs. 
VULA/LLU/SLU; 

VULA vs. LLU/SLU 

Portfoliotest. 

Wenn NGA + Line Rental im Bün-
del, dann zusätzlicher individueller 
Produkttest für NGA-Breitband 
(“net revenue test”), um Quersub-
ventionen zu unterbinden. 

SEO (mit 25% Marktanteil) 

Kosten-Kosten-Test für 
VULA-SLU basiert auf 
EEO; 

Einige Vermarktungskos-
ten basieren auf EEO 

Innerhalb der (wettbewerbsfähi-
ge) Local Exchange Areas 
(LEAs): LRIC für den Test indivi-
dueller Bündel. Außerhalb der 
LEAs: ATC 

Für den Portfoliotest: LRIC+ 

Für Kosten-Kosten-Tests: LRIC+ 

Basierend auf aktuellen Kosten 

DCF  

42 Monate 

Basierend auf Prog-
nosen des SMP-
Betreibers 

10,21% 

Italien Breitband/Sprache 
vs. Mix an NGA-
Vorleistungen (Bit-
strom/LLU) 

Individueller Produkttest   EEO für Netzkosten; 

Unterschiedliche Mark-ups 
für Vermarktungskosten 
als %-Satz der Vorleis-
tungs- und Netzkosten: 

Pre-launch-ex-ante-Tests 
(25% für Privatkundenan-
gebote und 20% für Ge-
schäftskundenangebote) 

Periodisch durchgeführte 
ex-ante-Tests: 10% für alle 
Dienste 

LRIC+ für die Produkttests 

Basierend auf aktuellen Kosten 

Zwei parallele Test: 
DCF + Period-by- 
Period-Test. 

Für DCF: 24 Monate 
(durchschnittliche 
Kundenbindungsdau-
erbasierend auf 
Prognosen des SMP-
Betreibers). 

Für Period-by- Peri-
od-Test: 2 x 12 
Monate 

9,36% 

Nieder-
lande 

Privat- und Ge-
schäftskundenbreit-
band vs. LLU/SLU 
und Bitstrom hoher 
Qualität 

Individueller Produkttest  

 

EEO Für regulierte Komponenten: 
regulierter Vorleistungspreis; 

Für unregulierte Komponenten: 
EDC (ähnlich mit LRIC+) ; 

LRIC für FttH/FttC und Mobilfunk 
in Bündelprodukten. 

Basierend auf aktuellen Kosten 

DCF: mindestens 36 
Monate oder Min-
destvertragslaufzeit 
basierend auf dem 
KPN-Business-Case 

4,7% für 
2013-2015; 

4,49% für 
2016 all-
gemeinen 
WACC + 
2% Zu-
schlag für 
FttH 
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Land Welche Breitband-
produkte werden 
ex-ante getestet? 

Aggregationsniveau Effizienzannahme Kostenstandard Methode und  
relevanter Zeitraum 

WACC  
(%) 

Österreich Privat- und Ge-
schäftskunden-
Breitbandprodukte 
vs. ULL und VULA 

Geschäftskunden-
breitbandprodukte 
vs. Geschäftskun-
denbitstrom 

Individueller Produkttest für Wer-
be-/Sonderaktionen und Angebote 
mit geringer Gewinnmarge. 

Jährlich: Portfolio  

EEO für LLU / NGA-
Bitstrom 

SEO für VULA 

Für Tests vor Markteinführung: 
AAC 

Für jährliche Portfoliotests: FDC 
basierend auf historischen Kosten 

Steady-State 

12 Monate 

10,54% 

Spanien Privatkundenbreit-
band (Bündelpro-
dukte) vs. gewichte-
ter Mix an Vorleis-
tungsprodukten 
(ULL, Bitstrom) 

Individueller Produkttest für neue 
oder modifizierte Endkundenange-
bote; 

Portfoliotests alle 6 Monate für alle 
Produkte; dieser aggregierte Test 
bezieht auch Sonderangebote und 
Rabatte mit ein. 

REO for Netzkosten (ba-
sierend auf 25% Marktan-
teil), EEO für Vermark-
tungskosten. 

FDC bei aktuellen Kosten 

Ein LRIC-Model ist geplant 

Aktuelle Kosten werden benutzt 

DCF 

27 Monate. 

10,48% für 
Kupfer; 

15,29 % für 
Glasfaser 

Vereinigtes 
Königreich 

Privatkundenbreit-
band (NGA) vs. 
VULA 

Portfoliotest für VULA. SEO für Bitstrom (basie-
rend auf 25% Marktanteil) 

Angepasster EEO für VU-
LA  

LRIC+ für Portfolio-Tests.  

Basierend auf historischen Kos-
ten (der letzten 6 Monate) 

Statischer Ansatz,  

60 Monate Kunden-
bindungsdauer, ba-
sierend auf den 
Churn-Rates für 
Standardbreitband 
alternativer Betreiber 

10,8% 
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